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1. Vorhabensträger, Gewässerordnung 

1.1 Vorhabensträger 

Vorhabensträger ist der Freistaat Bayern vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt 

Deggendorf (WWA).  

1.2 Gewässerordnung 

Das Vorhaben liegt an der oberen Rott, Gewässer I. Ordnung. 
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2. Zweck des Vorhabens, Zielsetzung 

Mit dem Vorhaben wird die Pflicht des Freistaates Bayern zur Unterhaltung und damit 

insbesondere zur Wiederherstellung der Standsicherheit einer staatlichen Wehranlage 

erfüllt.  

 

Aufgrund des schlechten Zustandes der Wehranlage (s. Abschn. 3.3) ist der Neubau der 

Wehranlage notwendig, eine Sanierung des Bestandes ist nicht wirtschaftlich.  

 

Die Wehranlage dient auch der Aufrechterhaltung des für den Betrieb einer anbei 

gelegenen Triebwerkanlage benötigten Stauziels.  

 

Beim Neubau sind die rechtlichen Vorgaben zu berücksichtigen (insbesondere 

Unterhaltungspflicht, Eigentumsverhältnisse und Altrecht der betroffenen 

Triebwerksbetreiberin, siehe Abschn. 3.3, sowie Funktion der Wehranlage siehe  

Abschn. 3.4). 

 

Die Wehranlage besteht aus einem Klappenwehr und einem Schützenwehr. Das 

bestehende Klappenwehr soll durch ein neues Schlauchwehr mit gleicher Feldbreite 

(B = 22,0 m) ersetzt werden. Es ist ein Teilabbruch des Schützenwehrs in Verbindung 

mit der Erstellung eines festen Bauwerks vorgesehen.  
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3. Bestehende Verhältnisse und Grundlagen 

3.1 Lage des Vorhabens, Projektgebiet  

3.1.1 Übersicht 

Das Vorhaben liegt an der Rott bei Fl. Km 67,9. Die Rott wird an der Prühmühle im Gebiet 

der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, durch eine Wehranlage aufgestaut. 

Siehe folgende Unterlagen: 

Anlage 2.1 Übersichtslageplan 1 : 25.000 422-01 
Anlage 2.2 Übersichtslageplan 1 : 5.000 422-02 

 

Auf die Darstellung der Flusskilometrierung wird im Text verzichtet, diese ist in Anlage 

3.1, 3.4, 3.9 und 3.10 dargestellt. Orografisch links befindet sich die Triebwerksanlage 

Prühmühle (in Privateigentum) und orografisch rechts die Flutmulde der Rott. 

 

 

Abbildung 1: Auszug topografische Karte, Prühmühle bei Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn. 

 

3.1.2 Einflussbereich des Vorhabens 

Der Einflussbereich der Wehranlage reicht bei Hochwasser bis zur Brücke über die Rott 

bei Gern („Gerner Brücke“) ca. 650 m oberhalb der Wehranlage und damit bis ins 

Stadtgebiet Eggenfelden. Unterhalb der Wehranlage wirkt sich das Vorhaben bis nach 

der Mündung der Flutmulde in die Rott aus – ca. 300 m nordöstlich der bestehenden 

Überlaufschwelle (siehe Abbildung 2).  
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Abbildung 2: Einflussbereich der Wehranlage bei Hochwasser: Gerner Brücke (links unten) bis Mündung 
Flutmulde in die Rott (rechts oben) 

 

Der Rückstau der bestehenden Wehranlage wirkt sich bei Normalwasser im verbreiterten 

Gewässerbett mit zwei Ausbuchtungen bis zur Gerner Brücke sowie im Stadtbereich bis 

Mitterhof (ca. 2,61 km oberhalb der Wehranlage) aus. 

 

Abbildung 3: Rückstaubereich der Wehranlage bei Normalwasser: Mitterhof (links unten, Fl-km 70,4) bis 

Wehranlage (rechts oben, ca. Fl-km 67,9)  

3.1.3 Ausstattung des Raumes, Verkehrsanbindung 

Im Bereich der Prühmühle befindet sich ein Wohngebäude mit mehreren 

Nebengebäuden.  

Verkehrlich angebunden ist die Wehranlage nördlich der Rott über eine Gemeindestraße, 

südlich über einen befahrbaren Fuß- und Radweg. Die Zufahrt zur Wehranlage erfolgt 

danach über die Überlaufschwelle der bestehenden Flutmulde.  

 

Flut- 

mulde 

Gerner Brücke 

Prühmühle 

 

km 67,8 

km 67,6 

km 68,0 

km 68,2 
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3.1.4 Schutzgebiete 

3.1.4.1  Biotope 

Im Einflussbereich der Wehranlage befinden sich die in der Abbildung 4 dargestellten 

Biotop kartierten Bereiche.  

 

Abbildung 4: Biotopkartierung Flachland (rot schraffiert, [www2]), kartiert nach § 30 BNatSchG / Art. 23 
BayNatSchG (lila hinterlegt)  

3.1.4.2 Denkmäler 

Im Einflussbereich der Wehranlage befinden sich die in der Abbildung 5 dargestellten 

Denkmäler.  
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Abbildung 5: Denkmäler im Einflussbereich der Maßnahme (Quelle: Bayerischer Denkmal-Atlas [www4]) 

 

Nordwestlich der Wehranlage befinden sich die Baudenkmäler der Prühmühle. Die 

Wasserkraftanlage ist nicht öffentlich zugänglich. Die erste Inbetriebnahme bzw. 

urkundliche Erwähnung war 1857. Die Anlage wurde 1923 renoviert, 1986 sind die 

damals vorhandenen Wasserräder durch Turbinen ersetzt worden. Die Antriebe der 

Mühle und des Sägewerks sind unabhängig von der Ausführung der Wehranlage und der 

Triebwerksanlage funktionsfähig. Beide werden durch eigene Elektromotoren 

angetrieben.  

Der mittlere erfassbare Zufluss zur Wasserkraftanlage beträgt derzeit 2,7 m³/s.  

3.1.4.3  Sonstige Schutzgebiete 

Weitere Schutzgebiete im Bereich der Wehranlage sind nicht bekannt.  
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3.2 Örtliche Situation, topographische Verhältnisse 

3.2.1 Übersicht 

In folgenden Unterlagen ist die bestehende Situation ersichtlich: 

 
Anlage 3.1 Lageplan Gesamtbereich Bestand 1 : 500  422-03b 
Anlage 3.2 Lageplan Bestandsvermessung Klappenwehr, Schützenwehr  

  1 : 100  422-05b  
Anlage 3.3 Lageplan Bestandsvermessung Flutmulde 1 : 250  422-06a 
Anlage 3.7 Lageplan Bestandsvermessung Auslaufbauwerk KA II / Verrohrung Gerner Bach
  1 : 50  422-70a
  
Anlage 4.1 Gewässerlängsschnitt in Gewässerachse 

 WSP HQ100 + Bauzustände 1:1.000/100 422-85 
Anlage 4.2 Längsschnitt 1-1 Bestand Klappenwehr, Schützenwehr 1 : 100  422-09 
Anlage 4.4 Ansicht Bestand Klappenwehr, Schützenwehr 1 : 100  422-08a 

Anlage 5.1 Bestandsschnitte A-A bis D-D, Klappenwehr, Schützenwehr 
  1 : 50/20 422-07a 
Anlage 13  Fotographische Dokumentation Wehranlage Prühmühle  
Anlage 14.1 Lageplan Gebäudenutzung und Fußbodenhöhen  1 : 500  422-61a 

Anlage 14.2 Lageplan Bestandsvermessung Kläranlage Eggenfelden 1 : 1.000  422-62a 

3.2.2 Stationierung Gewässer 

Die Rott (Gew. I) ist mit Hektometersteinen ausgestattet.  

 

Der Hektometerstein km 67,8 wurde im Zuge der Bestandsvermessungen 2019 

aufgenommen und als Grundlage für die Bestandsaufnahme verwendet (siehe Abbildung 

2) 

3.2.3 Bestandspläne, tachymetrische Bestandserfassung, Höhensystem 

Vom Entwurfsverfasser wurden die digitalisierten vorhandenen Pläne mit den 

tachymetrischen Bestandsvermessungen kombiniert und daraus Bestandspläne 

erarbeitet.  

 

Es wurden folgende Vermessungen vorgenommen: 

- Bestandsvermessung Wehrbauwerke und Umgebung Prühmühle v. 11.07.2013 

(Höhensystem DHHN12, Status 100) 

- Bestandsvermessung oberstromig, Bereich Gerner Brücke v. 07.07.2015 

(Höhensystem DHHN12, Status 100) 

- Bestandsvermessung Anwesen Prühmühle und Flutmulde v. 09.04.2019 

(Höhensystem DHHN12, Status 100) 

- Bestandsvermessung Kläranlagenauslauf KA II, Kläranlage Eggenfelden, 

Anwohner Hs.Nr. Prühmühle 2 und 3 v. 24.06.2019  

(vermessen mit: Höhensystem DHHN2016, Status 170, angepasst auf 

Höhensystem DHHN12, Status 100) 

Während der Entwurfsbearbeitung wurde das allgemeine Höhensystem von Gauss-

Krüger auf das neuere UTM-System umgestellt. Eine Umarbeitung der bestehenden 

Entwurfsplanung auf das UTM-System wurde in Absprache mit dem Vorhabensträger 

ausgeschlossen, da die Umarbeitung der hydraulischen Simulationen sowie die 

Ergebnisdarstellung sehr zeitintensiv und aufwändig sind. Zudem ist zu beachten, dass 

die Umarbeitung in das neue Höhensystem keine Auswirkungen auf den Inhalt der 

Entwurfsergebnisse liefert, sondern lediglich als Formsache zu sehen ist.  
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3.2.4 Vorhandene Gutachten 

 

[1] Hydraulische Berechnung zur Ermittlung des Überschwemmungsgebietes an der 

Rott (Ingenieurbüro Coplan, Juli 2005) 

[2] Bericht über den Zustand und die Instandsetzung der Wehranlage – Klappenwehr 

(Obermeyer Planen – Beraten, München, Juli 2008) 

[3] Standsicherheitsnachweis der Wehranlage - Klappenwehr (Obermeyer Planen – 

Beraten, München, August 2008) 

[4] Hydrotechnische Abflussberechnung der Rott (Obermeyer Planen – Beraten, 

München, 26.11.2008) 

[5] Hydrotechnische Abflussberechnung der Rott, Ergänzungsberechnung 

(Obermeyer Planen – Beraten, München, 05.12.2011) 

[6] Ergebnisse Bauwerksuntersuchung / Beweissicherung / 

Standsicherheitsnachweise / Sofortmaßnahmen - Schützenwehr (Wagmann 

Ingenieure GmbH, Fürstenzell, 30. Dezember 2012) 

[7] Hydraulischer Bericht, Wehr Prühmühle, Sanierung Wehranlage (Wagmann 

Ingenieure GmbH, Fürstenzell, 14. Juli 2015) 

 

3.3 Unterhaltungslast und Eigentumsverhältnisse  

Die Wehranlage besteht aus einem Klappenwehr und einem unmittelbar angrenzenden 

Schützenwehr.  

Das Klappenwehr befindet sich im Eigentum und in der Unterhaltungslast des 

Freistaates Bayern. Grundstückseigentümer ist der Freistaat Bayern. 

Das Schützenwehr befindet sich derzeit in der Unterhaltungslast der 

Triebwerksbetreiberin (Wasserrechtliche Bewilligung vom 07.05.2009 und Schreiben des 

Landratsamtes vom 11.04.2011 an Triebwerksbetreiberin sowie vom 26.04.2012 an 

Rechtsanwalt). Grundstückseigentümer ist der Freistaat Bayern. 

 

Abbildung 6: Wehranlage Prühmühle, Grenze der Unterhaltungslast (links: Klappenwehr/Freistaat Bayern, 
rechts: Schützenwehr/Triebwerksbetreiber) 
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3.4 Funktion der bestehenden Wehranlage  

3.4.1 Klappenwehr zur Stauhaltung und zur Abflussverbesserung bei 

Hochwasser 

Das bewegliche Klappenwehr dient der Stauhaltung und der Abflussverbesserung bei 

Hochwasser. 

Das Klappenwehr wurde im Jahre 1923 für die Stauhaltung der Prühmühle errichtet. Mit 

der Stauhaltung und dem Triebwerk würde der Hochwasserschutz für Ober- und 

Seitenlieger beeinträchtigt werden. Um diese nachteilige Veränderung auszugleichen 

und um einen größeren Hochwasserabfluss herzustellen, wurde die Wehranlage in den 

50iger Jahren mit beweglichen Verschlüssen am Klappenwehr und neuen Schützenwehr 

mit drei Schützentafeln ausgestattet. 

Die beiden Wehre sind getrennt durch ein dreiecksförmiges Inselbauwerk (max. Breite 

ca. 8 m), das als Widerlager sowohl für das Klappenwehr als auch das Schützenwehr 

dient.  

3.4.2 Schützenöffnung als Ersatzwasserabgabeorgan und 

Sedimentspülschleuse 

Für den Fall, dass der Wasserzufluss zum Triebwerk gedrosselt oder unterbrochen wird 

(Verklausung des Rechens, Revision, Umbauarbeiten usw.), muss ein Ersatzwasser-

abgabeorgan zur Verfügung stehen, um das Stauziel auf der zulässigen Höhe zu halten. 

Unmittelbar am Triebwerk stehen dafür der Leerschuss und die Fischaufstiegshilfe zur 

Verfügung. Es ist davon auszugehen, dass Leerschuss und Fischaufstiegshilfe für die 

mittlere Wasserführung nicht ausreichen und damit mindestens eine Öffnung des 

Schützenwehres für den ordnungsgemäßen Betrieb des Triebwerks notwendig ist. 

Außerdem liegen die Einläufe zum Leerschuss und zur Fischaufstiegshilfe nach dem 

Grobrechen und nach den Absperrschützen am Grobrechen. Bei Verklausungen des 

Grobrechens oder bei geschlossenen Absperrschützen ist aus Sicht des WWA für den 

Betrieb der Triebwerksanlage eine Schützenöffnung für die Ersatzwasserabgabe 

erforderlich. Zusätzlich übernimmt diese Schützenöffnung die Funktion einer Sediment-

spülschleuse zur zumindest eingeschränkten Freihaltung des Zulaufs zum 

Oberwasserkanal.  

3.4.3 Fazit  

Die Wehranlage dient primär der Stauzielhaltung und damit dem Betrieb des Triebwerks, 

folglich ist die Wehranlage zur Gewässerbenutzung der Triebwerksanlage zuzurechnen. 

Aktuell befindet sich das Schützenwehr in der Unterhaltungslast der 

Triebwerksbetreiberin. Grundstückseigentümer ist der Freistaat Bayern.  
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3.5 Zustand der Wehranlage 

Die Wehranlage besteht aus einem Klappenwehr und einem Schützenwehr. Beide Wehre 

wurden im Auftrag des WWA bautechnisch überprüft (Betongüte, Standsicherheit, 

Untergrund etc.). Beide Wehre sind nicht ausreichend standsicher.  

Die Ergebnisse der Bauwerksuntersuchung zeigen, dass 

- der Nachweis der inneren Tragfähigkeit des Schützenwehres nicht geführt 

werden kann, 

- der Steg über das Schützenwehr nicht ausreichend standsicher und 

verkehrssicher ist, 

- die Wand an der Nordseite des Schützenwehres nicht ausreichend standsicher 

ist, 

- die Gleitsicherheit der Anlage nicht gegeben ist, 

- die Grundbruchsicherheit der Pfeiler des Schützenwehres nicht gegeben ist,  

- die Funktionstauglichkeit beider Wehre bzgl. des Hochwasserschutzes in Frage 

gestellt ist. 

 

Eine ausreichende Standsicherheit des Klappenwehres und des Schützenwehres ist 

rechnerisch nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik nicht gegeben bzw. 

nicht nachweisbar. Teile des Gesamtbauwerkes haben bereits versagt, Verschiebungen 

zeichnen sich ab. Ein schlagartiges Versagen bei Lasterhöhung (z. B. durch Eisstoß oder 

Stauhaltung über 397,63 müNN) und ggf. eine dadurch verursachte Flutwelle (inkl. 

Ausufern der Rott) sind möglich (vgl. Schreiben WWA an LRA vom 18.01.2013). 

Das Landratsamt Rottal-Inn hat Anfang 2013 die Triebwerksbetreiberin aufgefordert, 

Sofortmaßnahmen zur Herstellung der Standsicherheit und Funktionsfähigkeit des 

Schützenwehres zu treffen (Az43-643). Durch die nicht mehr vollständig gegebene 

Funktionsfähigkeit ist die Abflussleistung bei Hochwasser eingeschränkt. 

 

 

Abbildung 7: Wehranlage Prühmühle (links: Klappenwehr, rechts: Schützenwehr), Foto: WWA 
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Zudem kann das Stauziel am Klappenwehr nicht aufrechterhalten werden. Das 

Klappenwehr wird bei Hochwasser durch Schwimmer geöffnet. Bei Hochwasser werden 

die Schwimmer angehoben, wodurch sich das Klappenwehr bis auf OK 397,00 müNN 

senkt. Nach dem Hochwasser fällt der Wasserspiegel in der Schwimmerkammer, so dass 

sich die Klappe wieder bis zum Stauziel anheben soll. In der Schwimmerkammer lagern 

sich bei Hochwasser regelmäßig Sedimente ab. Um zu gewährleisten, dass sich die 

Schwimmer nach einem Hochwasser wieder senken können, wurden die Sedimente aus 

der Schwimmerkammer regelmäßig entfernt. Der Zugang zur Schwimmerkammer ist nur 

von oben möglich und sehr beengt. Aufgrund der mangelhaften Standsicherheit und der 

damit verbundenen mangelhaften Arbeitssicherheit wurde die Sedimententfernung in 

den Schwimmerkammern eingestellt. Dadurch kann sich die Klappe nicht mehr komplett 

aufrichten und das wasserrechtlich vorgegebene Stauziel kann nicht mehr gehalten 

werden. Infolgedessen ist seit Ende 2013 vom Freistaat Bayern eine Entschädigung an 

den Triebwerksbetreiber zu bezahlen.  

Beschwerden von Fischereiberechtigten, begründet mit der Reduzierung der 

Wasserfläche und der verringerten Wassertiefe, sind inzwischen eingegangen. 

3.6 Vorhandene Planungsgrundlagen im Gewässerabschnitt 

3.6.1 Gewässerausbau, Hochwasserschutz 

Die Stadt Eggenfelden ist derzeit mit Deichen, Mauern und Vorlandabgrabungen vor 

einem Hochwasserabfluss der Rott bis rund 200 m³/s geschützt.  

3.6.2 Ist-Zustand des Gewässers, Gewässerstruktur, Gewässergüte, 

Gewässerbeschaffenheit 

Der Flusslauf der Oberen Rott wurde nahezu über die gesamte Länge begradigt, Ufer 

und Sohle teilweise befestigt. Die Aue ist meist intensiv landwirtschaftlich genutzt, ein 

Uferrandstreifen fehlt vielerorts. Nur vereinzelt sind Altwässer (bzw. verlandete 

Altwasserstrukturen) oder standortgerechte Vegetation vorhanden.  

Im niederbayerischen Abschnitt der oberen Rott wurde der alte Verlauf der Rott mit einer 

gewässertypischen stark gekrümmten bis mäandrierenden Laufgestalt teilweise 

belassen, jedoch als Mühlkanal aufgestaut. 

Der historische Verlauf (Uraufnahme 1808-1864) der oberen Rott war gewunden bis 

mäandrierend und bereits im 19. Jahrhundert durch zahlreiche Mühlen anthropogen 

beeinflusst. Zur Landgewinnung und Hochwassersicherung wurde die Rott stark 

begradigt, was eine Monotonisierung der Ufer, den Verlust von Tiefen- und 

Breitenvariabilität und eine ausgeprägte Sohleintiefung mit sich brachte. Mit rund 63 km 

war der Abschnitt der Rott damals etwa 17 km länger als heute. Dies entspricht einem 

Streckenverlust von nahezu 27 %.  

Der ökologische Zustand der Oberen Rott wird als unbefriedigend eingestuft. Nach der 

Risikobewertung 2013 ist die Erreichung des Zieles „guter ökologischer Zustand“ bis 

2021 unwahrscheinlich. Dies resultiert aus den Ergebnissen zu den biologischen 

Qualitätskomponenten Makrophyten und Phytobenthos (unbefriedigend), 

Makrozoobenthos - Modul Allgemeine Degradation (mäßig) sowie Fischfauna (mäßig) 

und lässt auf hydromorphologische Defizite sowie Defizite im Nährstoffhaushalt 

schließen. Der gute ökologische Zustand muss bis 2027 erreicht werden. 

Zwischen Fluss-km 68,3 und 68,4 liegt südlich der Rott der Schlossweiher. 

3.6.3 Umsetzungskonzept Obere Rott 

Um den guten ökologischen Zustand für den Flusswasserkörper (FWK) Obere Rott bis 

Rottauensee (1_F511) zu erreichen, sind hydromorphologische Maßnahmen erforderlich, 

die im Entwurf des Umsetzungskonzeptes (Stand 2014) konkretisiert wurden.  

Die sich daraus für den Bereich Prühmühle ergebenden Maßnahmen des 

Umsetzungskonzeptes sind in Abbildung 8 dargestellt. Diese sind insbesondere: 
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- Auflockern starrer, monotoner Uferlinien 

- punktuelle Verbesserung durch Strukturelemente innerhalb des vorhandenen 

Gewässerprofils, z.B. Buhnen herstellen, Störsteine und Totholz einbringen 

- Gewässerprofil naturnah gestalten 

- punktuelle Maßnahmen zur Habitatverbesserung mit Veränderung des 

Gewässerprofils, z.B. Kiesbank mobilisieren 

- Ufergehölzsaum herstellen oder entwickeln 

- Wehr- / Stauanlage zurückbauen 
 

Die genannten Maßnahmen sind als derzeit nicht durchführbar gekennzeichnet, da sie 

ohne Veränderung des bestehenden Altrechtes der Triebwerksbetreiberin an der 

Prühmühle nicht möglich sind. Alternative Maßnahmen hierzu sind bei einer Beibehaltung 

des Stauzieles zwar möglich aber nicht gleichwertig, weil sie wenig wirksam sind. 

 

  
 
Abbildung 8: Auszug aus dem Entwurf des Umsetzungskonzeptes Obere Rott (Stand 26.03.2014) 
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3.6.4 Basisstudie Hochwasserschutz Eggenfelden 

Maßnahmen zum Schutz vor einem hundertjährlichen Hochwasserabfluss  

(HQ100 = 330 m³/s 1) in Eggenfelden wurden mit Basisstudie vom 17.11.2008 in die 

Prioritätenklasse 3 eingestuft. Die Gesamtkosten der Hochwasserschutzmaßnahme 

wurden dabei mit 10 Mio. € veranschlagt. Der gewichtete Kostenwirksamkeitsfaktor 

wurde auf 3,7 geschätzt. Der hierbei angesetzte Abflusswert für HQ100 in Höhe von  

330 m³/s ist inzwischen hinfällig und wurde 2018 mit 256 m³/s neu berechnet (siehe 

Abschn. 3.7). 

Laut Information des WWA Deggendorf v. 17.07.2019 hat die Stadt Eggenfelden einen 

Hochwasserschutz, jedoch keinen Schutz für hundertjährliche Ereignisse. Letzterer wird 

in Eggenfelden auf Grund der verringerten Betroffenheit durch das neu ermittelte 

HQ100,2018 vermutlich nicht weiter vorangetrieben. 

Aus hydraulischer Sicht ist die Gerner Brücke eine Schlüssel-/Engstelle, welche die 

Abflussverhältnisse oberhalb und unterhalb der Brücke voneinander entkoppelt. 

Der geplante Neubau des Wehres hat keine negativen Auswirkungen auf den 

Hochwasserschutz der Stadt Eggenfelden. Durch die nach der Umsetzung der 

Baumaßnahme wiederhergestellte Funktion der Stauzielabsenkung bei Hochwasser geht 

eine geringfügige Verbesserung einher. 

3.6.5 Hochwasserschutz und Hochwassergefahrenkarten 

Angaben zum bestehenden Hochwasserschutz und zu den Hochwassergefahren sind in 

den Abschnitten 10 und 14 enthalten. 

3.6.6 Sonstiges 

Für das Vorhaben relevante einschlägige Ergebnisse und Ziele aus dem Regionalplan, 

aus Nahbereichsplanungen, Sonderplänen, Planungen für Freizeit und Erholung, 

Verkehrsplanungen, Bauleitplänen oder Flurbereinigungsverfahren sind dem 

Vorhabensträger nicht bekannt.  

3.7 Hydrologie 

3.7.1 Einzugsgebiet 

Das Einzugsgebiet der Rott beträgt an der Prühmühle (Fluss-km 67,9) ca. 502 km².  

3.7.2 Abflüsse 

Im Jahr 2003 wurde der Hochwasserabfluss HQ100 in Höhe von 330 m³/s errechnet, 

welcher im Jahr 2013 auf 228 m³/s korrigiert wurde. Die Neufestlegung im Jahr 2018 

ergibt einen aktuellen Hochwasserabfluss HQ100 in Höhe von 256 m³/s an der 

Wehranlage (270 m³/s am Pegel Linden/Rott). Dieser Abfluss setzt sich aus folgenden 

Teilabflüssen zusammen: 

 Rott (bei km 70,3) HQ100:  201,0 m³/s 

Mertseebach (Mündung bei Rott-Fluss-km 69,2) HQ20: 13,0 m³/s 

Kühhötzbach (Mündung bei Rott-Fluss-km 68,5) HQ10: 3,0 m³/s 

Geratskirchner Bach (Mündung bei Rott-Fluss-km 68,2) HQ20: 39,0 m³/s 
 

 Rott an der Prühmühle (Fluss-km 67,9) HQ100: 256,0 m³/s 

 einschließlich Klimafaktor in Höhe von 15 % HQ100+15%:  294,4 m³/s 

 

Der mittlere Niedrigwasserabfluss (MNQ) beträgt ca. 1,5 m³/s. 

Der Mittelwasserabfluss (MQ) beträgt ca. 4,0 m³/s. 

 
1 Wert 2003, mittlerweile überholt, 2013: HQ100 = 228 m³/s, seit 2018: HQ100 = 256 m³/s. 



Erläuterungsbericht v. 21.07.2021 Gew. I, Rott: Ersatzbau Wehranlage Prühmühle 

Seite 20 von 63 Entwurf - Anlage 1 

3.7.3 Klimatische Verhältnisse 

Im Sommer führt die Rott generell weniger Wasser als im Winter, wobei es bei 

Starkregenereignissen zu plötzlichen und starken Abflussanstiegen kommt, welche durch 

Acker- und Siedlungsflächen durchaus verstärkt werden. 

3.7.4 Überschwemmungsgebiet 

Im Informationsdienst überschwemmungsgefährdete Gebiete IUG2 sind im 

Einflussbereich der Wehranlage folgende Überschwemmungsflächen dargestellt: 

 

Abbildung 9: Wassertiefen bei HQ100 aus dem IUG (Stand 29.03.2018) 

 

Das dargestellte Überschwemmungsgebiet basiert auf Berechnungen von Juli 2005  

(vgl. Abschn. 3.2.4) mit HQ100 = 330 m³/s. Wie bereits in Abschn. 3.7.2 ausgeführt, 

wurde der Wert für HQ100 mit 256 m³/s neu ermittelt. Dieser Wert wurde im 

Informationsdienst überschwemmungsgefährdete Gebiete IUG noch nicht übernommen. 

In Abbildung 10 ist das Überschwemmungsgebiet mit dem aktuellen HQ100-Wert 

dargestellt. 

 

 
Abbildung 10: Überschwemmungsgebiet der Rott südlich und östlich von Eggenfelden (Wagmann Ingenieure, 
2019), Ist-Zustand bei HQ100 = 256 m³/s („Bestand1“ alle Abflussorgane wirksam)  

 
2 www.iug.bayern.de 
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Zudem wurde das Überschwemmungsgebiet für den tatsächlichen Ist-Zustand 

„Bestand2“ neu ermittelt, um eine Aussage bzgl. der Bauzustände treffen zu können: 

 

 
Abbildung 11: Überschwemmungsgebiet der Rott südlich und östlich von Eggenfelden (Wagmann Ingenieure, 
2019), Ist-Zustand bei HQ100 = 256 m³/s („Bestand2“ Schützenwehr inaktiv, Klappenwehr abflusswirksam) 

 

Die Überschwemmungsgebiete beider Zustände unterscheiden sich nur unwesentlich, 

sofern nur die Überschwemmungsfläche betrachtet wird. Eine genauere Betrachtung der 

einzelnen Zustände erfolgt in Abschn. 4.6.5. 

3.7.5 Stauanlagen, Querbauwerke 

Etwa 2,6 km oberhalb der Wehranlage befindet sich ein Absturzbauwerk.  

Etwa 1,2 km oberhalb der Mündung der Mertsee in die Rott befindet sich das 

Hochwasserrückhaltebecken Mertseespeicher, das die Mertsee aufstaut und dem 

Hochwasserschutz für die Stadt Eggenfelden dient.  

Etwa 1,5 km unterhalb der Wehranlage Prühmühle liegt das Ausleitungsbauwerk zur 

Wasserkraftanlage Rackersbach. Der Rückstau der Wasserkraftanlage Rackersbach wirkt 

sich bis zur Wehranlage Prühmühle aus.  

3.7.6 Entnahmen, Einleitungen, Flutmulde 

Der Betrieb der Triebwerksanlage Prühmühle erfolgt über einen ca. 70 m langen 

Triebwerkskanal, der nördlich der Wehranlage abzweigt. Die Einleitung aus dem 

Triebwerkskanal in die Rott erfolgt ca. 150 m unterhalb der Wehranlage (bei  

Fluss-km 67,6).  

Gem. Abschnitt F II 2.3 der wasserrechtlichen Bewilligung vom 07.05.2009 ist nach der 

Sanierung des Klappenwehrs vom Freistaat Bayern dauerhaft  eine Restwassermenge 

von 50 l/s über einen definierte Öffnung in das Mutterbett abzuführen, Größe der 

Querschnittsfläche lt. Bescheid 19 x 14 cm. Die Art der Öffnung ist im Zuge der 

Entwurfsplanungen angepasst worden und ist in Abschnitt 4.7.4 genauer erläutert. 

Im Einflussbereich der Prühmühle sind folgende Einleitungen der Stadt Eggenfelden 

vorhanden:  

- Entlastung des Regenüberlaufbeckens der Kläranlage Eggenfelden (am Wehr) 

- Entlastung des Ablaufes der Kläranlage Eggenfelden mit verrohrtem Gerner Bach 

(am Wehr) 
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- Entlastung aus dem Regenüberlaufbecken Gern - Musikschule (unterhalb der 

Gerner Brücke)  

- Regenüberlauf Altenburg (unterhalb der Prühmühle) 

 

Unmittelbar südlich der Wehranlage befindet sich die Überlaufschwelle einer Flutmulde, 

deren Oberkante sich auf ca. 398,0 müNN (vgl. Vermessung Wagmann Ingenieure 

GmbH 2013 sowie 2019) befindet. Diese wird im sogenannten Zustand „Bestand2“ mit 

geschlossenen Schützen am Schützenwehr (vgl. Abbildung 12) bereits bei Abflüssen 

kleiner HQ1
 (= 80 m³/s) aktiviert. Die Flutmulde führt den Abfluss im Hochwasserfall an 

der Wehranlage vorbei und ca. 210 m unterstrom wieder mit der Rott zusammen. 

  

 

Abbildung 12: Flutmulde im Zustand/Modell „Bestand2“ mit Q= 50 m³/s (~ LF5); Beginn Überströmung in 
Flutmulde; Darstellung der Wassertiefen in m 

 

3.7.7 Wasserkraftnutzung TWA Prühmühle  

Der Aufstau an der Wehranlage Prühmühle wird zur Wasserkraftnutzung in der 

Triebwerksanlage Prühmühle genutzt.  

Dem WWA liegen folgende Daten dieser Wasserkraftnutzung vor:  

- Fallhöhe: 1,87 m  

- Ausbauabfluss:  4,2 m³/s 

- mittlerer Abfluss:  2,65 m³/s 

- Restwasserabgabe:  300 l/s (+ 50 l/s gem. Bescheid F II 2.3)  

- Leistung:  ca. 317.000 kWh/a; 11,67 Cent/kWh netto; 

- Aufwärtsdurchgängigkeit wurde hergestellt  

Der Pegel der Triebwerksanlage befindet sich im Oberwasser im Einlaufbereich der 

Fischtreppe.   
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3.7.8 Freizeit, Erholung, Sondernutzungen 

Gewässerbenutzungen für Freizeit, Erholung oder Sondernutzungen sind für das 

Vorhaben nicht relevant.  

Im Frühjahr findet jährlich die Gerner Dult auf dem Festgelände an der Rottgauhalle im 

Stadtteil Gern statt. Parkplätze hierzu werden u.a. in den Rottauen am nördlichen Ufer 

der Rott unterhalb der Gerner Brücke ausgewiesen.  

Ebenfalls in den Rottauen am nördlichen Ufer der Rott im Überschwemmungsgebiet 

unterhalb der Gerner Brücke hat der Reit- und Fahrverein Eggenfelden e.V. Flächen u.a. 

für Reitturniere gepachtet.  

3.8 Untergrundverhältnisse (Geologie / Hydrogeologie) 

3.8.1 Geotechnische Untersuchungen  

Informationen zur Geologie und Hydrogeologie können dem geotechnischen Bericht 

(siehe Gutachten 6 gem. Abschn. 3.2.4 bzw. Anlage 12) entnommen werden, der im 

Folgenden zusammengefasst wird:  

3.8.2 Betonsohle, Auffüllung  

Die Betonoberkante des Tosbeckens der bestehenden Wehranlage liegt zwischen  

394,0 müNN (Mächtigkeit 80 cm) und 394,6 müNN (Mächtigkeit 100 cm). Die obersten 

15 cm des Tosbeckens wiesen im Rahmen der Bauwerksuntersuchung noch eine 

erkennbare Festigkeit auf, der restliche Beton ließ sich nicht mehr als Kern erbohren. 

Unter der Betonsohle des Tosbeckens wurde eine künstliche Auffüllung (Kies, sandig bis 

stark sandig, locker gelagert, Schichtuntergrenze 391,1 bis 391,9 müNN) erbohrt.  

3.8.3 Rottkiese, 1. Grundwasserstockwerk  

Der Grundwasserleiter setzt sich aus Rottkies und dem darunter folgenden Tertiärkies 

der Rottauen mit hohen Durchlässigkeiten zusammen. 

Der Wasserspiegel des oberflächennahen Grundwassers (erstes Grundwasserstockwerk) 

korrespondiert mit dem Wasserstand der Rott: 

- Oberhalb der Wehranlage bei 397,6 müNN (Stauziel) 

- Unterhalb der Wehranlage bei 395,2 müNN  

3.8.4 Deckschichten und tertiäre Sande, 2. Grundwasserstockwerk  

Tertiäre Sande, z.T. mit bindigen (stark feinsandigen Schluffen oder Tonen) Schichten 

überlagert, bilden den zweiten Grundwasserleiter. Der Druckwasserspiegel des zweiten 

Grundwasserstockwerkes stieg in den Bohrungen von 2012 auf 393,2 bis 393,4 müNN 

an. Im Jahr 2008 wurde für das zweite Grundwasserstockwerk ein Druckwasserspiegel 

von 392,6 bis 393,85 müNN ermittelt.  

3.8.5 Altlasten und Rüstungsaltlasten 

Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen und Rüstungsaltlasten sind im Einflussbereich 

des Vorhabens nicht bekannt.  

3.9 Sparten und Kreuzungsbauwerke, Bebauung 

3.9.1 Unterirdische Gewässerkreuzungen  

Bei Fluss-km 68,1 und 68,4 befindet sich jeweils eine unterirdische Gewässerkreuzung.  

Die Entlastung des Regenüberlaufbeckens der Kläranlage Eggenfelden, welche den 

verrohrten Gerner Bach mitführt, sowie der Kläranlagenablauf kreuzen den 

Triebwerkskanal unmittelbar nördlich des Schützenwehres.  
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Siehe  

Anlage 3.7  Lageplan Bestandsvermessung Auslaufbauwerk KA II / Verrohrung Gerner Bach
  1 : 50  422-70a 
Anlage 13 Fotographische Dokumentation Wehranlage Prühmühle 

 

Im Zuge der ergänzenden Bestandsvermessung v. 24.06.2019 konnten die vorhandenen 

Einleitungen am Bauwerk KA II unterhalb des Schützenwehrs richtungsmäßig bestimmt 

werden. Sie sind in Anlage 3.7 dargestellt.  

Laut Auskunft der Stadt Eggenfelden fasst die DN 800-Stahlbetonleitung neben dem 

Kläranlagenablauf auch den verrohrten Gerner Bach. Im Bauwerk KA II sollte dieser 

Ablauf in die Kläranlagenablaufleitung DN 400 geleitet werden und über das Flurstück 

Fl.Nr. 805 unterhalb der Triebwerksanlage und der Restwasserstrecke zurück in die Rott 

geleitet werden. Fällt mehr Abfluss an, als die DN 400-Leitung ableiten vermag, soll der 

restliche Abfluss im Bauwerk KA II über eine Überfallschwelle direkt unterhalb des 

Schützenwehrs in die Rott abgeschlagen werden. Nach Auskunft von der 

Triebwerksbetreiberin und der Stadt Eggenfelden ist die DN 400-

Kläranlagenablaufleitung auf Grund starker Durchwurzelung und Verklausung derzeit 

nicht funktionsfähig, weshalb der komplette Kläranlagenablauf und der Abfluss des 

verrohrten Gerner Bachs direkt am Bauwerk  

KA II über die Überfallschwelle in die Rott geleitet wird. Laut Auskunft der Stadt 

Eggenfelden gibt es Überlegungen zur Sanierung bzw. Erneuerung der DN 400-

Kläranlagenablaufleitung. Eventuell werden diese Planungen im Zuge der Wehrsanierung 

wieder aufgenommen. Die geplante Erneuerung der Leitung hat gem. Stadt Eggenfelden 

derzeit keine Auswirkungen auf die Baumaßnahme des Freistaates.  

Zusätzlich mündet direkt unterhalb des Schützenwehrs die Regenbeckenüberlaufleitung 

der Kläranlage in die Rott, welche als Stahlbeton-Flachdurchlass DN 2200 ausgebildet 

wurde (siehe Abbildung 13). 

 

 

Abbildung 13: Blick in das Bauwerk KA II gegen die FR (Quelle: Beweissicherung IB Ziegler+Kugler) 

 KA-Ablauf u. Gerner Bach (DN 800) 

Flachdurchlass DN 2200 

Regenbeckenüberlaufleitung 

KA-Ablaufleitung DN 400 

Überfallschwelle mit Einleitung 

in KA-Ablaufleitung DN 400 
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Ein Stahlrohr (DN 600), welches auf Bestandsfotos aus dem Jahr 1953 an der westlichen 

Wehrwange des Schützenwehrs erkennbar ist, konnte nicht aufgefunden werden.  

 

Abbildung 14: Blick auf das Schützenwehr in FR mit unbekanntem Stahlrohr DN 600, welches als  
„Entwässerungskanal“ beschrieben wird (Quelle: Historische Fotos der Wehranlage Prühmühle aus dem Jahr 
1953, WWA) 

 

In einer Kataster-Karte aus dem Jahr 1873 sind im Bereich des bestehenden 

Kreisverkehrs Altenburg sowie der Kläranlage Eggenfelden landwirtschaftliche Flächen 

rot schraffiert, welche großflächig mittels Drainagen entwässert wurden. Die 

Vorflutleitung kommt aus westlicher Richtung und unterdükert die Rott auf Höhe der in 

Abbildung 14 dargestellten Leitung. Auffällig sind zudem die in Anlage 10.2 dargestellten 

Flurstücke Fl.Nr. 170 und 170/1 inmitten des Flurstücks Fl.Nr. 169. Diese beschreiben 

vermutlich den Verlauf der Entwässerungsleitung. Über den Verbleib und die Funktion 

der Stahlleitung DN 600 lässt sich derzeit keine Aussage treffen, diese ist vor Baubeginn 

mittels Baggerschurf auf dem Flurstück Fl.Nr. 170/1 zu prüfen. 

 

Abbildung 15: Kataster-Karte Bereich Prühmühle/Eggenfelden aus dem Jahr 1873 (Quelle: WWA) 

 

Sonstige Sparten sind derzeit nicht bekannt.  

Stahlrohr mit DN 600 

 

Düker 
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3.9.2 Oberirdische Gewässerkreuzungen 

Bei Fluss-km 68,5 wird die Rott von einer Gemeindeverbindungsstraße mit der „Gerner 

Brücke“ gekreuzt.  

3.9.3 Bestehende Sparten 

Die bestehende Triebwerksanlage ist auf dem Flurstück Fl.Nr. 805 mittels 

Niederspannungskabel an das öffentliche Stromnetz angeschlossen. Im 

Unterwasserbereich der Wehranlage bei Fluss-km 67,8 quert die weitergeführte 

Mittelspannungs-Freileitung die Rott und verläuft weiter über die Überlaufschwelle der 

Flutmulde in süd-östliche Richtung (siehe Anlage 3.1 und 3.3). Vor Beginn der 

Bauarbeiten sind die Arbeiten vom Auftragnehmer bei dem Spartenträger anzumelden.  

3.9.4 Bebauung 

Ca. 50 m nordwestlich des Klappenwehres befinden sich Baudenkmäler der Prühmühle 

(siehe Abbildung 5) mit der ehemaligen Mühle, dem Triebwerkgebäude und einem 

Nebengebäude.  

Ca. 120 m nordwestlich des Klappenwehres befinden sich ein Wohnhaus sowie mehrere 

Nebengebäude. 

3.10 Ausgangswerte für die hydraulische Bemessung der Anlage 

3.10.1 Vorhandene Berechnungsmodelle 

Vorhandene Berechnungsmodelle sind in Abschn. 3.2.4 (vorhandenen Gutachten) 

aufgeführt. Basierend auf diesen Modellen wurden weitere Bestands- sowie Planungs- 

und Bauzustandsmodelle erstellt und entsprechende Berechnungen ausgeführt. 

Siehe 

Anlage 7  Hydraulischer Nachweis 

3.10.2 Bemessungsabfluss  

Als Bemessungsabfluss wurde vom Vorhabensträger das aktuelle HQ100 = 256 m³/s 

vorgegeben (vgl. Abschn. 3.7). 

Die hydraulischen Berechnungen basieren auf den aktualisierten hydrologischen Daten, 

die zwischen dem Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) und dem WWA abgestimmt 

wurden.  

3.10.3 Abflussleistung der bestehenden Anlage, Vergleichszustände 

Unterlagen zum damaligen Ausbau der Anlage bzw. hydraulische Angaben liegen nicht 

vor. 

Die neue Wehranlage an der Prühmühle ist so zu erstellen, dass sich keine nachteiligen 

Veränderungen der Abflusssituation einstellen. Als Vergleichszustand für den Bestand ist 

das Überschwemmungsgebiet HQ100 zu ermitteln. Wegen der Vergleichbarkeit der 

Bestandssituation mit den verschiedenen bereits vorhandenen Sanierungsvarianten 

wurde als Bemessungshochwasser zunächst HQ100 ohne Klimazuschlag angesetzt.  

Gemäß den hydraulischen Berechnungen des Ingenieurbüros Obermeyer ist der Einfluss 

der Wehranlage Prühmühle bei einem Bemessungshochwasser HQ100 wie auch HQ100+15 

auf einen Hochwasserschutz Eggenfelden im Vergleich zum Einfluss der Gerner Brücke 

vernachlässigbar. Die Größe der Wehranlage hat keinen Einfluss auf die 

Hochwassersituation oberhalb der Gerner Brücke.  

Lt. Baufachlicher Stellungnahme stellt das Vorhaben keine Hochwasserschutzmaßnahme 

dar. Der Klimazuschlag von 15 % auf das HQ100 ist daher nicht zwingend anzusetzen. Im 

Rahmen der Entwurfsplanung sollen überschlägig die Auswirkungen der Anwendung des 

Klimafaktors auf die Konstruktion und die Kosten des Vorhabens untersucht werden. 
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Zusätzlich ist eine Aussage zum verbleibenden Risiko bei einem HQextrem zu treffen (siehe 

Abschn. 4.4.4 und 5.5). 

Bei der Ermittlung von Überschwemmungsgebieten wird grundsätzlich davon 

ausgegangen, dass alle zur Verfügung stehenden Abflussorgane geöffnet und 

abflusswirksam sind, also hier das Klappenwehr, die drei Felder des Schützenwehres und 

die Flutmulde. Dieser Zustand entspricht dem geplanten, hydraulischen Zustand bei 

Errichtung des Wehrs und ist im hydraulischen Modell „Bestand1“ nachgebildet. Eine 

Reduzierung der Abflussleistung am Wehr z.B. durch Verklausung, Revision oder 

anderweitigem Versagen eines beweglichen Abflussorganes ((n-1)-Bedingung) ist 

hierbei nicht anzusetzen.  

Im Rahmen der Sanierungsplanung wurde bei allen untersuchten Varianten (außer dem 

Bestand) das Schützenwehr entsprechend der wasserrechtlichen Vorgaben3 als nicht 

mehr abflusswirksam angesetzt. Das heißt, dass der gesamte derzeitige Abfluss 

(Klappenwehr, Schützenwehr, Flutmulde) über das vom WWA zu sanierende bzw. neu 

herzustellende Wehr und über die Flutmulde abzuführen wäre. Zum Vergleich wurde der 

aktuelle Ist-Zustand mit dem nicht mehr voll funktionsfähigen Klappenwehr und dem 

inaktiven Schützenwehr hydraulisch im Modell „Bestand2“ nachgebildet, um die 

hydraulischen Verhältnisse während der Bauzeit einschätzen zu können.  

Die Leistungsfähigkeit der neuen Anlage wäre somit höher als beim Bestand, die 

Versagenswahrscheinlichkeit der Abflussorgane wäre - insbesondere gegenüber dem 

derzeit für den Hochwasserabfluss erforderlichen Schützenwehr - deutlich geringer.  

Die (n-1)-Bedingung gab es im Jahr 1923, zum Zeitpunkt der Wehrerrichtung, noch 

nicht. 

3.10.4 Sicherheit der Anlage 

Die Bemessung der neuen Wehranlage erfolgt nach [DIN 19700-13]. Das Bauwerk ist 

der Wehrklasse II zuzuordnen. 

 

Bei der Variantenuntersuchung für den Ersatzbau des Wehres entfällt die (n-1)-

Bedingung nicht nur bei der Ermittlung des Überschwemmungsgebietes, sondern auch 

bei der Überprüfung der Sicherheit der Stauanlage. 

 

Gründe hierfür sind:  
 

Die (n-1)-Bedingung ist nur bei beweglichen Wehren anzusetzen, nicht bei einem festen 

Wehr(z.B. fester Erddamm).4 Das bei den Varianten mit untersuchte Schlauchwehr ist 

zwar beweglich, soweit jedoch durch eine zweite Betriebseinrichtung die 

 
3 „Eine Planung [durch das WWA] für das Klappenwehr sollte nicht unter der Voraussetzung 

erfolgen, dass das Schützenwehr durch die Kraftwerksbetreiberin im gleichen Umfange wie derzeit 

bestehend wieder aufgebaut wird. […]“ (LRA, 9.9.2013)  

Durch die Errichtung eines festen Wehres verringert die Betreiberin die Abflussleistung „ihrer 

Einrichtungen nicht, da die Schützen zur Kompensation der mangelnden Abflussleistung des 

Klappenwehres dienen.“ (LRA, 29.04.2015) 
4 „Wehre mit beweglichen Wehrverschlüssen sind so zu bemessen, dass der 

Bemessungshochwasserzufluss BHQ1 durch das Wehr auch bei Ausfall eines Wehrfeldes ohne 

Überschreitung des für diesen Fall festgelegten Wasserspiegels schadlos für die Stauanlage 

abgeführt werden kann ((n-1)-Bedingung). Besitzen die einzelnen Wehrfelder unterschiedliche 

Abflussvermögen, so ist das Wehrfeld mit dem größten Abflussvermögen als geschlossen 

anzunehmen.[…] Erfolgt die Hochwasserabführung auch über seitliche Umläufe, die nicht über 

bewegliche Wehre beschickt werden (Streichwehre), so ist die (n-1)-Bedingung nur auf den 

verbleibenden Abfluss anzuwenden. Bei kleinen, einfeldrigen Wehren darf auf die (n-1)-Bedingung 

verzichtet werden, wenn die bei einem blockierten Verschluss entstehenden Hebungen des 

Oberwasserspiegels und deren Auswirkungen nachgewiesen und hingenommen werden können 

und die Tragsicherheit des Wehres dadurch nicht gefährdet wird.“ (DIN 19700-13) 
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Eintrittswahrscheinlichkeit eines Störfalles soweit reduziert wird, dass die Legung des 

Schlauches sichergestellt ist, kann auf die (n-1)-Bedingung verzichtet werden.5  

 

Für den Neubau eines Schlauchwehres ist somit eine zweite Betriebseinrichtung 

vorzusehen, die die o.g. Anforderungen erfüllt. Genauere Angaben hierzu finden sich in 

Abschnitt 4.7.5. 

3.10.5 Freibord  

Die Bauwerke müssen zur Bedienung der zweiten, manuellen Betriebseinrichtung im 

Hochwasserfall betreten werden können und hochwassersicher bemessen werden. Der 

Freibord wird gem. [DIN 19700-13] berechnet. Für die Bauwerke der Wehranlage 

Prühmühle (Wehrklasse II) wird ein Mindestfreibord von 50 cm ermittelt. Um eine 

Überströmung der Bauwerke und der Betriebsanlagen des Schlauchwehrs 

(Antriebselektronik etc.) und damit einhergehende Schäden zu vermeiden, wird vom 

Mindestfreibord abgewichen.  

 

Der Freibord wird aufgrund der Empfindlichkeiten der Betriebseinrichtungen des 

Schlauchwehrs und des Schadenspotentials auf 75 cm erhöht. Mit dem gewählten 

Freibord werden die Betriebseinrichtungen der Wehranlage und die Dammkrone auch bei 

Abflüssen bis zu einem tausendjährlichen Ereignis (HQ1000) nicht überströmt  

(vgl. Anlage 7), soweit die Wehrsteuerung störfrei funktioniert. 

 

Der Freibord für bestehende Bauwerke (z.B. an der Gerner Brücke) wird von der 

Maßnahme nicht negativ beeinflusst. 

3.10.6 Geschiebe, Erosion, Sedimentation 

Geschiebe in der Rott ist kaum vorhanden.  

Das Einzugsgebiet der Rott ist geprägt von starker Erosion überwiegend aus 

landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die Sedimentation der erodierten Feinteile erfolgt 

im Bereich der Prühmühle überwiegend im nahegelegenen Altwasser, vor der Flutmulde 

und in geringem Ausmaß vor dem bestehenden Schützenwehr.  

  

 
5 „Bei einem Schlauchwehr kann für den Störfall die (n-a)-Regel mit a=0 angesetzt werden, wenn 

die Legung des Schlauches und somit die Freigabe des Abflussquerschnittes sichergestellt wird 

(u.a. Handventile, Sicherheitseinrichtung über Notschwimmer). Im vorliegenden Fall halten wir  

auf Grund der eingeschränkten Erreichbarkeit des Wehres die oben genannte zweite 

Betriebseinheit für erforderlich.   

Auf die Ermittlung von Auswirkungen eines Stör- oder Revisionsfalls kann somit unabhängig von 

der Klassifizierung einer Wehranlage verzichtet werden, wenn durch eine zweite Betriebseinheit 

der Störfall ausgeschlossen werden kann, der Revisionsverschluss innerhalb der Vorwarnzeit 

entfernbar ist (Betriebsverschluss dürfte hier dann gelegt sein) oder Revisionen in abgrenzbare 

hochwasserfreie Zeiten gelegt werden können. 

Bei der  Klassifizierung von Stauanlagen gem. [DIN 19700-13] ist neben der Fallhöhe auch das 

Gefährdungspotential einer versagenden Anlage zu berücksichtigen. Soweit Siedlungsflächen 

gefährdet sind, ist die Anlage stets der Klasse 1 zuzuordnen. Für Anlagen des Bundes bestehen 

ergänzende Regelungen der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) zur [DIN 19700-13]. Hiernach 

ist eine Reduzierung des BHQn-1 entsprechend den lokalen Gefährdungsverhältnissen möglich, 

wenn es sich um Verschlussorgane handelt, die beim Ausfall der Antriebe mit großer Sicherheit 

geöffnet werden können (Schlauchwehr wird hier explizit erwähnt).  Wir empfehlen daher  

ausdrücklich, hier durch eine zusätzliche Betriebseinheit die Eintrittswahrscheinlichkeit eines 

Störfalles soweit zu reduzieren, so dass auf die (n-1)-Bedingung und entsprechende 

Nachweisführungen verzichtet werden kann. (LfU, 17.09.2015) 
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3.10.7 Eis, Totholz, Treibholz 

Seit Errichtung des Wehres wurde im Stauraum einmal das Eis der zugefrorenen Rott 

gesprengt, um den Eisdruck auf die Wehranlage zu reduzieren.  

Totholz oder Treibholz tritt vereinzelt bei Hochwasser auf, ist für das Vorhaben aber von 

untergeordneter Bedeutung.  

3.10.8 Verklausungsgefahr 

Verklausungsgefahr besteht am bestehenden Schützenwehr zwischen den 

Schützenpfeilern (Feldbreite: 4,8 bis 5,4 m).  

Am bestehenden Klappenwehr (Feldbreite: 22 m) besteht keine Verklausungsgefahr.   
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4. Art und Umfang des Vorhabens 

4.1 Untersuchte Varianten 

Siehe  

Anlage 3.6 Lageplan Variantenuntersuchung 1 : 1.000 422-38a 

 

 

Überblick der untersuchten Varianten: 

  

Abbildung 16: Übersicht der untersuchten Varianten 

 

Hinweise: 

Bei den Variantenuntersuchungen war abweichend zu Abschn. 3.10.1 der veraltete 

HQ100-Wert von 228 m³/s maßgeblich. Die Ergebnisse und hydraulischen 

Zusammenhänge können aber als analog gültig erachtet werden.  

Bei allen Varianten war eine dauerhafte Absenkung der Überlaufschwelle der Flutmulde 

geplant. Diese sollte der Entlastung im Hochwasserfall sowie während der Bauphase 
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dienen. Im Zuge der Entwurfsplanung stellte sich heraus, dass die angenommene Höhe 

der Überlaufschwelle niedriger als angenommen ist und zudem eine dauerhafte 

Absenkung der Flutmulde nicht zielführend ist, da die häufigere Flutung der Mulde die 

Bewirtschaftung erschwert und die Restwassermenge im Mutterbett reduziert. 

4.2 Wahl der Vorzugsvariante A2b 

Die Bewertung der Varianten und die Wahl einer Vorzugsvariante wurden im Vorentwurf 

vom 26.06.2018 ausführlich dokumentiert. Nachfolgend wird lediglich ein grober 

Überblick gegeben und die Bewertung zusammengefasst. 

Die Varianten B und C wurden schon vorzeitig ausgeschlossen.  

Im der weiteren Abwägung wurden nur mehr die unten aufgeführten Varianten genauer 

untersucht und bewertet: 

 

Abbildung 17: Bewertung der einzelnen Varianten A1, A2a, A2b, D 

 

Abgesehen von der vorgesehenen Sicherung des benachbarten Schützenwehres 

entspricht die Variante A1 im Wesentlichen den Varianten A2a und A2b, so dass die 

Varianten A1, A2a und A2b im Folgenden nicht mehr getrennt betrachtet werden.  

Wesentliche Vorteile der Variante D gegenüber der Variante A1/A2 sind für den 

Freistaat Bayern:  

a) einfachere bautechnische Realisierung 

b) Kosteneinsparung bei Bau, Unterhaltung, Reinvestition 

c) zuverlässige Hochwasserabführung 

d) gewässerökologische Verbesserungen im Oberlauf  
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A2a

Schlauchwehr

FSB 22m

festes  

Bauwerk aus  

Stahlbeton

4 4 3 4 3 5 23

A2b

Schlauchwehr

FSB 22m

festes  

Bauwerk a ls  

Erddamm

5 4 7 5 3 5 29

D

Rauhe 

Rampe

Neubau TWA

6 6 1 7 7 5 32

Bewertungssystem: 1 = schlecht, 7 = sehr gut
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Wesentliche Vorteile der Variante A1/A2a/A2b gegenüber der Variante D sind:  

a) kaum Veränderungen des derzeitigen Zustandes, keine Eingriffe in die TWA, 

klare Trennung zur TWA gem. Vereinbarung 

b) geringe Projektrisiken  

 

Variante A1 wäre aufgrund der Unsicherheiten bei der Sicherung des benachbarten 

Schützenwehres nur zur Ausführung gekommen, wenn mit der Triebwerksbetreiberin 

keine Einigung für die Ausführung einer anderen Variante erzielt werden hätte können. 

Grundsätzlich war für die Wahl der Vorzugsvariante A2b eine Einigung mit der 

Triebwerksbetreiberin erforderlich. Variante D wurde bei allen Bewertungskriterien bis 

auf Projektrisiken mit am besten bewertet. Da die Triebwerksbetreiberin die Variante D 

am 25.09.2015 grundsätzlich ablehnte, schied auch die Variante D aus. Mit der 

Triebwerksbetreiberin konnte eine Einigung auf die Variante A2b erreicht werden, 

weshalb diese unter Beachtung aller untersuchten Punkte als Vorzugsvariante zu sehen 

ist. 

Die Projektrisiken bei Variante A2b werden als gering eingestuft, da Auswirkungen des 

Vorhabens auf Dritte kaum gegeben sind. Zudem liegt eine Einigung mit der 

Triebwerksbetreiberin bezüglich dieser Variante vor.  

Variante A2b wird als Vorzugsvariante gewählt. 

4.3 Überblick Vorzugsvariante 

Bei der Variante A2b ist ein Teilabbruch des Schützenwehrs in Verbindung mit der 

Erstellung eines festen Bauwerks vorgesehen. Das feste Bauwerk wird als Erddamm 

mit Innendichtung ausgebildet. Das verbleibende Auslaufbauwerk KA II und Verrohrung 

Gerner Bach ist in diesen Erddamm einzubinden.  

Das bestehende Klappenwehr wird durch ein neues Schlauchwehr mit gleicher 

Feldbreite (B = 22,0 m) ersetzt.  

Ein Regelschütz wird aufgrund der Kosten für ein zusätzliches Bauwerk und aufgrund der 

höheren Wartungsintensität und der Störanfälligkeit nicht vorgesehen. Die Möglichkeit 

einer Geschiebeabführung, beispielsweise durch ein Geschiebeschütz, wird von Seiten 

des Vorhabensträgers als nicht erforderlich erachtet (bisher unproblematisch). 

4.4 Bewertung der Vorzugsvariante 

Alle Varianten wurden ergänzend zu den Ergebnissen der hydraulischen Berechnung 

anhand der nachfolgenden Kriterien ausführlich im Vorentwurf vom 24.06.2018 

bewertet. Nachfolgend wird lediglich die Bewertung der gewählten Variante erläutert. 

4.4.1 Technik 

Schwierigkeiten bei der Erstellung des 

festen Bauwerkes können insbesondere 

bei der Gründung und an der Schnittstelle 

zum angrenzenden Auslaufbauwerk KA II 

sowie den daran angebundenen 

Verrohrungen entstehen.  

Weiterhin sind statisch die Bauzustände 

mit verbleibenden, zwingend 

funktionierendem Schützenwehr zu 

prüfen, da die Sicherung der Baugrube 

des Schlauchwehrs Einflüsse haben wird, 

insbesondere im Schnittstellenbereich 

zum Schützenwehr.  

 

 
Abbildung 18: Schemazeichnung Vorzugsvariante 
A2b: Ersatzbau in Form eines Schlauchwehrs und 
eines festen Erddamms 

Festes 
Wehr 

 

Schlauch- 
wehr 
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4.4.2 Umwelt 

Die Ermittlung der umweltrelevanten Sachverhalte wurde in einem 

Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) und einem Gutachten zum europäischen 

Artenschutz dargelegt (saP). Die ermittelten Konflikte, die erforderlichen Maßnahmen 

sowie zugehörige detaillierte Berichte werden im Anhang übergeben:  

Siehe 
 

Anlage 11 Naturschutzfachliche Planungen 

 

Vermeidung und Minimierung von Eingriffen im Rahmen des LBP 

Die hier vorgelegte Planung wurde im Baufeld optimiert, sodass Eingriffe in wertgebende 

Biotope wie z. B. nach § 30 BNatSchG geschützte Ufergehölze der Weichholzaue 

verringert werden konnten. Weiterhin wird durch eine Umweltbaubegleitung, 

Schutzzäune und vorgezogen herzustellende Artenschutzmaßnahmen sichergestellt, 

dass eventuell antreffende Muschelvorkommen vorher umgesetzt werden und 

Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG nicht einschlägig werden. Im 

Landschaftspflegerischen Begleitplan sind die Maßnahmen beschrieben und in der Lage 

dargestellt (siehe Anlage 11). 

Auszugleichende Beeinträchtigungen der Variante A2b nach den Ergebnissen des LBP 

Siehe  

Anlage 10.2 Var. A2b Lageplan Baufeld / Grunderwerb 1 : 1.000  422-46f 

Anlage 11 Naturschutzfachliche Planungen 

 

Vor allem bau- und teilweise anlagenbedingt kommt es zur Beeinträchtigung der 

Ufergehölze der Weichholzaue, der Auegebüsche, Schilfbeständen und älteren 

Biotopbäumen/Feldgehölzen sowie zur Beeinträchtigung von weiteren nicht 

wertgebenden Biotop- und Nutzungstypen wie z. B. artenarme Ruderalfluren. 

Durch geeignete Ausgleichsmaßnahmen im unmittelbaren Umfeld des Eingriffsortes und 

zum Teil in der Nähe der Rott können die Beeinträchtigungen in nach § 30 BNatSchG 

geschützte Biotope und andere betroffene Biotoptypen so ausgeglichen werden, dass die 

Ufergehölze (Fläche A-1) und Schilfbestände (Fläche A-2) in der Nähe der Rott 

vergrößert werden und artenreiches Grünland (Fläche A-3) hergestellt werden. Nach der 

Realisierung dieser Maßnahmen verbleiben keine erheblichen Beeinträchtigungen.  

Artenschutzrechtliche Beeinträchtigung der Variante A2b 

Baubedingt müssen zwei Höhlenbäume gefällt werden, die Lebensstätten von 

gehölzbewohnenden Vogel- bzw. Fledermausarten sein können. Damit dabei 

artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG nicht einschlägig werden, 

sind vor der Fällung der Höhlenbäume neue Höhlen in benachbarten Bäumen durch 

Fräsen anzulegen (VCEF-1). Die Fällung der Bäume im Eingriffsbereich ist im September 

bzw. dann vorzunehmen, wenn die Höhlen nachweislich unbesetzt sind. Zusätzlich sind 

Fledermausnistkästen (VCEF-2), wie in Anlage 11 dargestellt, anzubringen. 

Zusätzliche allgemeine Hinweise zu den naturschutzfachlichen Planungen sind in 

Abschn. 5.6.1 aufgeführt. 

Hinweis: Das Biotop im Bereich der Flutmulde stellt aufgrund der erhöhten Rauheit ein 

Abflusshindernis dar und ist im Rahmen des Unterhalts unabhängig vom geplanten 

Projekt zu beseitigen bzw. zurückzuschneiden. 

 

  



Erläuterungsbericht v. 21.07.2021 Gew. I, Rott: Ersatzbau Wehranlage Prühmühle 

Seite 34 von 63 Entwurf - Anlage 1 

4.4.3 Projektrisiken 

Die Projektrisiken wurden anhand von folgenden Kriterien bewertet: 

▪ Grunderwerb 

▪ Eingriffe in Eigentum anderer 

▪ Schnittstelle Triebwerksbetreiber 

▪ Fischereiberechtigte 

▪ Eingriffe in Umwelt 

▪ Denkmalschutz 

 

Größtenteils sind nur temporäre Eingriffe in das Eigentum anderer während der Bauzeit 

auf den Flurstücken Fl.Nr. 805, 806, 807, 807/1, 173, 172, 175 und 178/2 erforderlich. 

Zur Umsetzung der geplanten Variante ist zudem ein geringfügiger Grunderwerb auf den 

Flurstücken Fl.Nr. 805, 806, 807 sowie 172 und 173 notwendig. Es wird in das Eigentum 

der Triebwerksbetreiberin eingegriffen, diese erklärte sich jedoch mit der Vereinbarung 

vom 08.11.2017 mit der gewählten Variante A2b einverstanden. Zudem sicherte die 

Triebwerksbetreiberin dem Vorhabensträger ein unwiderrufliches Geh- und Fahrtrecht 

sowie Stromleitungsrecht, wie in Anlage 10.2 dargestellt, zu. Das Projektrisiko ist somit 

gering. Zum leichteren Unterhalt und zur Bereitstellung etwaig erforderlicher 

naturschutzfachlicher Ausgleichsflächen bzw. zur Vergrößerung des Abflussquerschnitts 

bei Hochwasserereignissen ist der dauerhafte Grunderwerb der Flurstücke Fl.Nr. 807, 

807/1 sowie 173 wünschenswert (siehe Anlage 10.1 und 10.2). 

Durch die Wiedereinhaltung des Stauziels wird im Vergleich zum vorliegenden Bestand 

der Wasserspiegel angehoben, wodurch sich die aufgestaute Wasserfläche vergrößert 

und sich geringfügige Verbesserungen für die im Oberwasser vorhandenen Altwasser 

einstellen. Aus fischereifachlicher Sicht sind keine negativen Veränderungen zu erwarten 

im Vergleich zum geplanten Bestand. Es stellt sich keine wesentliche Veränderung der 

Abflussverhältnisse im Vergleich zum geplanten Bestand ein, wodurch kaum Eingriffe in 

die Umwelt vorhanden sind. 

Weitere Auswirkungen auf die Umwelt sind vernachlässigbar. Wesentliche 

Grundwasserveränderungen sind nicht zu erwarten (vgl. Abschnitt 5.2).  

Seitens des Denkmalschutzes werden keine Einwendungen gegen die gewählte Variante 

A2b erwartet. 

4.4.4 Baukosten 

Die berechneten Baukosten sind in Abschn. 8 dargestellt.  

Gem. Abschnitt 3.10.2 wurde in Abstimmung mit dem Vorhabensträger als 

Bemessungsgrundlage für die neue Wehranlage der aktuelle HQ100-Abfluss angesetzt und 

ein erhöhter Freibord von 75 cm gewählt.  

Nachfolgend wird der Mehrkostenaufwand bei Bemessung auf seltenere 

Hochwasserereignisse erläutert.  

HQ100+15%: 

Wie in Abschnitt 3.10.3 erläutert, ist der Klimazuschlag von 15 Prozent nicht zwingend 

anzusetzen, da es sich bei der vorliegenden Planung nicht um eine 

Hochwasserschutzmaßnahme handelt. Tritt ein solches Ereignis ein, stellt sich an der 

Wehranlage ein verbleibender Freibord von 56 cm ein. Der Mindestfreibord von 50 cm 

kann auch bei diesem Ereignis eingehalten werden und eine Überströmung der 

Wehranlage wird verhindert. Eine Erhöhung des Bauwerks zur Einhaltung des gewählten 

Freibords von 75 cm und damit einhergehende Mehrkosten werden als nicht sinnvoll 

erachtet, da sich bereits ab einem 100-jährlichen Ereignis eine Umströmung der 

Wehranlage im Bestand, in den Bauzuständen und im geplanten Zustand einstellt. Die 

Umströmung ist in den Konturplots in Anlage A7.21 dargestellt. 
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HQextrem: 

Untersucht wurde zudem das hydraulische Abflussverhalten bei eintretendem 

Extremereignis (HQ1000). Es zeigte sich, dass auch für dieses Hochwasserereignis ein 

verbleibender Freibord von über 20 cm eingehalten und die Überströmung der 

Wehranlage verhindert werden kann. Eine Erhöhung der Wehranlage zur Einhaltung des 

gewählten Freibords bei diesem Extremereignis ist aufgrund der sich einstellenden 

Umströmungen der Wehranlage nicht sinnvoll (vgl. Anlage A7.21.10). Im Vergleich zum 

Bestand wird die Wehranlage im Planungszustand lediglich auf der rechten Seite zur 

Flutmulde umströmt (vgl. Anlage A7.21.10). Erforderliche Geländemodellierungen im 

Umfeld der Wehranlage zur Vermeidung der Umströmungen der Wehranlage sind 

einerseits sehr kostenintensiv und wären in größeren Bereichen angrenzend an die 

Wehranlage (Anwesen Prühmühle 1 sowie Übergang zur Flutmulde) erforderlich. 

Andererseits würde die Verkleinerung des Abflussquerschnitts durch die 

Geländemodellierungen zu Aufspiegelungen im Oberwasser (Stadtgebiet Eggenfelden) 

führen, dies ist zu vermeiden. Weiterhin ist zu vermuten, dass sich durch den 

verkleinerten Abflussquerschnitt auch hydraulische Verschlechterungen im 

Unterwasserbereich der Wehranlage einstellen. 

4.4.5 Kosten Betrieb, Unterhaltung und Reinvestition 

Die Kosten für Betrieb und Unterhaltung des Schlauchwehrs sind höher als bei anderen 

untersuchten Varianten ohne bewegliche Wehranlage. Ein Ersatzbau ohne bewegliche 

Wehranlage schied aufgrund der fehlenden Zustimmung der Triebwerksbetreiberin und 

der hydraulischen Verhältnisse im Vorentwurf aus. Die Folgekosten der gewählten 

Variante A2b wurden allgemein als gering eingestuft und hatten nur bedingt Einfluss auf 

die Entscheidung. 

Nachfolgend werden die Folgekosten für den Unterhalt und etwaige Reinvestitionen für 

den Zeitraum von 30 Jahren grob abgeschätzt: 
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Annahme: 1 Mannstunde entspricht ca. 45 €. 

 Turnus Mannstunden Abgeschätzte 

Turnuskosten 

Gesamtkosten 

30 Jahre 

Festes Wehr 

(Erddamm) 

    

Mäharbeiten 2 mal 

pro Jahr 

8 =2*8*45 € 

=720 € 

=720 € * 30 

= 22.000 € 

Unterhaltungsarbeiten 5 Jahre 100 = 100*45 € 

=4.500 € 

=4.500 € * 6 

= 27.000 € 

Schlauchwehr     

Wartung Wehranlage 1 mal 

pro Jahr 

Psch. 5.000 € = 5.000 € * 30 

= 150.000 € 

Verklausungskontrolle 4 mal 

pro Jahr 

2 =2*4*45 € 

= 360 € 

= 360 * 30 

= 11.000 € 

Unterhaltungsarbeiten 

Steuerungstechnik 

10 

Jahre 

Psch. 25.000 € = 25.000 € * 3 

= 75.000 € 

Alu-Dammbalken: 

Lagerung, Wartung 

Dichtungen, 

Probeaufbau  

1 mal 

pro Jahr 

Psch. 1.000 € = 1.000 € * 30 

= 30.000 € 

Erneuerung 

Schlauchmembran 

30 

Jahre 

Psch.  = 155.000 € = 155.000 € 

Gesamtsumme     470.000 € 

Tabelle 1: Abschätzung Folgekosten über 30 Jahre 

 

Es ist zu berücksichtigen, dass mit Baubeginn (Bauphase 1) die Schadens-

ersatzzahlungen an die Triebwerksbetreiberin nicht mehr erforderlich sind (siehe Abschn. 

3.5). 

4.4.6 Einfluss auf HWS Eggenfelden 

Mit den hydraulischen Berechnungen zum Vorentwurf v. 26. Juni 2018 konnte gezeigt 

werden, dass alle Varianten einen positiven, jedoch lediglich geringen Einfluss auf den 

Hochwasserschutz in Eggenfelden haben.  
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4.4.7 Zahlung / Beteiligung Triebwerksbetreiber 

Für die Unterhaltungsarbeiten an der Prühmühle kann der Freistaat Bayern gem. Art. 26 

BayWG6 zu den Kosten der Unterhaltung an der Rott (Gewässer erster Ordnung) Beiträge 

bis zu 10% der Unterhaltungskosten verlangen. Der Kostenbeitrag verteilt sich auf die 

Beitragspflichtigen nach ihrem Vorteil (Nutzenmehrung, Schadensabwehr) oder nach 

dem Einfluss, den eine Anlage in oder an einem Gewässer auf dessen Unterhaltung 

ausübt.  

Auch bei einem Ausbau kann gem. Art. 42 BayWG7 ein Vorteilsausgleich verlangt 

werden.  

Gemäß der Vereinbarung vom 08.11.2017 erbringt die Triebwerksbetreiberin eine 

Einmalzahlung und beteiligt sich mit unbaren Leistungen (insb. der Einräumung von 

Zugangs- und Nutzungsrechten, der Einräumung eines unwiderruflichen Geh- und 

Fahrtrechts an den Grundstücken Fl.Nr. 805, 802, 807 und 807/1 der Gemarkung 

Peterskirchen, Stadt Eggenfelden und der Einräumung eines unwiderruflichen 

Stromleitungsrechts) an dem Vorhaben. 

 

  

 
6Art 26 BayWG 

(1) Die Kosten der Unterhaltung treffen den Träger der Unterhaltungslast. 

(2) Körperschaften, die nach Art. 22 die Unterhaltungslast tragen, können nach § 40 Abs. 1 Sätze 

2 und 3 WHG zu den Kosten der Unterhaltung folgende Beiträge verlangen: 

für Gewässer erster Ordnung bis zu 10 v. H. der Unterhaltungskosten, […] 

Die Kosten der Unterhaltung oder der Kostenbeitrag verteilen sich auf die Beitragspflichtigen nach 

Satz 1 je nach ihrem Vorteil (Nutzenmehrung, Schadensabwehr) oder nach dem Einfluss, den eine 

Anlage in oder an einem Gewässer auf dessen Unterhaltung ausübt. Die Träger der 

Unterhaltungslast können von den Beitragspflichtigen angemessene Vorschüsse verlangen. 

(3) Die […] Eigentümer sonstiger Anlagen haben die Mehrkosten der Unterhaltung der Gewässer 

zu tragen, die durch die Anlagen verursacht werden, soweit sie nicht nach Art. 22 Abs. 3 und 4 

die Unterhaltung selbst ausführen. (Auszug aus Art. 26 BayWG) 
7 Art. 42 BayWG 

(1) Die Kosten des Ausbaus tragen die Unternehmer.  

(2) Sind die Unternehmer zum Ausbau verpflichtet, so können sie von denen, die von dem Ausbau 

Vorteile haben, je nach ihrem Vorteil (Nutzenmehrung, Schadensabwehr), Beiträge und 

Vorschüsse verlangen. (Auszug aus Art. 42 BayWG) 
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4.5 Gewählte Lösung: Variante A2b 

4.5.1 Einigung 

Da sowohl das Klappenwehr als auch das Schützenwehr zu sanieren sind, bestand die 

Möglichkeit einer wesentlichen Veränderung der Wehranlage. Hierzu waren aber die 

Belange und insbesondere das Altrecht der hauptsächlich betroffenen 

Triebwerksbetreiberin zu berücksichtigen. Das WWA verhandelte über sechs Jahre mit 

der Triebwerksbetreiberin bzw. ihrem Vertreter über Möglichkeiten einer gemeinsamen 

Sanierungsvariante, in der das Klappenwehr und das Schützenwehr zusammen saniert 

werden.  

Eine einvernehmliche Vereinbarung zwischen der Triebwerksbetreiberin und dem 

Freistaat Bayern wurde von der Triebwerksbetreiberin am 10.11.2017 unterzeichnet. Auf 

Grundlage der vorliegenden Untersuchungen erfolgte eine Einigung mit der 

Triebwerksbetreiberin auf die Variante A2b.  

Alle weiteren untersuchten Varianten werden daher nachfolgend nicht mehr betrachtet. 

4.5.2 Beschreibung 

Siehe folgende Unterlagen: 
 

Anlage 3.4 Lageplan Gesamtbereich Planung 1 : 500  422-11b 
Anlage 3.5 Lageplan Wehranlage Planung 1 : 250  422-44a 
Anlage 4.3 Längsschnitt 1-1 Schlauchwehr, Festes Wehr als Erddamm 
  1 : 100  422-81a 
Anlage 4.5 Ansicht Schlauchwehr, Festes Wehr als Erddamm 1 : 100  422-80a 

Anlage 5.2 Schnitte A-A bis D-D, Schlauchwehr, Festes Wehr als Erddamm 
  1 : 50  422-90a 
Anlage 6.2 Bauwerksplan Schlauchwehr, Festes Wehr als Erddamm 1 : 100  422-100a 

 

- Abbruch bestehendes Klappenwehr 

- Ersatzneubau eines luftgefüllten 

Schlauchwehres (Breite 22 m, OK 

Schlauchwehr im gelegten Zustand 

395,70 müNN)  

- Temporäre Absenkung der 

Überlaufschwelle Flutmulde auf 40 m 

Länge im Bauzustand auf 397,65 müNN 

- Teilabbruch Schützenwehr 

- Neubau festes Bauwerk OK 399,37 müNN als Erddamm im Bereich des 

Schützenwehres, Unterhaltslast übernimmt der Freistaat Bayern, Zugänglichkeit 

Wehr bei Hochwasserereignis für seltene Ereignisse gewährleistet 

4.5.3 Steuerungskonzept der Schlauchwehranlage, Stauzielfestlegung 

Siehe folgende Unterlagen: 
 

Anlage 3.5 Lageplan Wehranlage Planung 1 : 250  422-44a 
Anlage 4.3 Längsschnitt 1-1 Schlauchwehr, Festes Wehr als Erddamm 

  1 : 100  422-81a 
Anlage 5.2 Schnitte A-A bis D-D, Schlauchwehr, Festes Wehr als Erddamm 
  1 : 50  422-90a 
Anlage 14.3 Übersicht Abflusszustände u. hydraul. Maßnahmen 

 

  

 
 

Abbildung 19: Schemadarstellung Variante A2b 
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Laut des bestehenden Bescheids beträgt das Stauziel an der Wehranlage 397,63 müNN, 

an der Triebwerksanlage darf das Stauziel von 397,62 müNN nicht unterschritten 

werden. Mit Beginn der Bauphase 1 wird das erforderliche Stauziel an der 

Triebwerksanlage, im Gegensatz zum Bestand, größtenteils eingehalten werden. Die 

Schadensersatzzahlungen an die Triebwerksbetreiberin sind demnach ab Bauphase 1 

nicht mehr erforderlich. 

 

Das vorhandene Triebwerk und die Fischtreppe sind für einen Ausbauabfluss von 

4,5 m³/s (Überschreitung 55 d/a) ausgelegt, eine Regelung durch das Schlauchwehr ist 

bis zu diesem Abfluss nicht notwendig, das übernimmt die Triebwerkssteuerung. 

 

Die Wehranlage ist so zu betreiben, dass das zulässige Stauziel möglichst nicht über- 

und unterschritten wird. Der Wasserspiegel schwankt darüber hinaus nur entsprechend 

den Hochwasserabflüssen. Für die Steuerung der Wehranlage im Betriebsfall ist ein 

Spielraum des sich einstellenden Wasserspiegels von 397,60 bis 397,90 müNN (30 cm) 

erforderlich.  

 

Steigt der Abfluss über den Ausbauabfluss an, kann das gefüllte Schlauchwehr bis zu 

20 cm (397,90 müNN) ohne erforderliche Regelung überströmt werden. Es können 

Abflüsse bis circa 9 m³/s (Überschreitung 20 d/a) über das gefüllte Schlauchwehr 

abgeführt werden. Ein Anspringen der bestehenden Flutmulde erfolgt noch nicht.  

 

Steigt der Abfluss weiter an, ist eine Regelung des Schlauchwehrs notwendig. Die 

erforderliche Absenkung des Schlauchwehrs soll kontinuierlich und 

wasserstandsabhängig erfolgen, sodass kein Schwall im Unterwasser entsteht und das 

Stauziel von 397,63 müNN am Wehr so lange wie möglich  eingehalten wird. Abflüsse 

bis ca. 110 m³/s (Wasserspiegellage 398,00 müNN) können nach derzeitiger 

Abschätzung über das abgesenkte bzw. abgelegte Schlauchwehr abgeführt werden, ohne 

dass die bestehende Flutmulde anspringt. Dies entspricht in etwa einem zweijährlichen 

Ereignis HQ2 (vgl. Tabelle 2). Bei größeren Abflüssen (Q > 110 m³/s) trägt das 

vollständig abgelegte Schlauchwehr nicht mehr zur Abflussregelung bei und die 

bestehende Flutmulde springt an, um die Abflusskapazität zu erhöhen. In der Realität 

kann es durch den sich einstellenden Rückstau während des Absenkvorgangs zu einem 

etwas früheren Anspringen der Flutmulde aufgrund höherer Wasserspiegel im 

Oberwasser kommen. 

 

Mit der gewählten Variante A2b kann auf die dauerhafte Absenkung der Flutmulde 

verzichtet werden, da durch die Absenkung keine nennenswerten Verbesserungen der 

Abflussverhältnisse bei Hochwasser erreicht werden. Dadurch wird ein häufigeres 

Anspringen der Flutmulde im Vergleich zum Bestand vermieden. 

4.5.4 Bauablauf 

Siehe folgende Unterlagen: 
 

Anlage 6.1 Bauablaufschema 1 : 500  422-41c 
Anlage 3.8 Lageplan Planung Flutmulde: Absenkung der Überlaufschwelle (Bauzustand) 

  1 : 250  422-120a 

Anlage 10.2 Var. A2b Lageplan Grunderwerb Baufeld 1 : 1.000  422-46f 
Anlage 14.4 Nachweis Erodierbarkeit Reissdamm 

 

Der Bauablauf ist in mehrere technische Bauphasen (Bauphase 1 bis 10) untergliedert. 

Mehrere dieser Bauphasen besitzen gleiche hydraulische Eigenschaften. Diese 

Bauphasen wurden in zwei verschiedene Bauzuständen für die hydraulischen 

Berechnungen zusammengefasst sind. Bauzustand A umfasst die Bauphasen 1 bis 4, 

Bauzustand B enthält die restlichen Bauphasen 5 bis 10.  
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Bauphase 1:  

- Temporäre Absenkung der Flutmulde auf 40 m Länge (OK 397,65 müNN) 

- Ertüchtigung Wehrsteg Schützenwehr und Antrieb Schützen 2+3 

- Ausbau Schütz 1 und Errichtung Reissdamm (OK 398,00 müNN) 

- Herstellung der Baustraße im Oberwasser des bestehenden Klappenwehrs 

(OK 398,00 müNN) 

- Einbringung der Spundwand zur Wasserhaltung oberhalb des bestehenden 

Klappenwehrs (OK 398,50 müNN) und dichten Anschluss an Wehrinsel 

herstellen 

- Reaktivierung der Schützen 2+3 im Hochwasserfall (Hebewerkzeug- und Gerät 

vorhalten falls erforderlich) 

- Erforderliches Stauziel (397,63 müNN) an der Triebwerksanlage wird wieder 

eingehalten 

 

Bauphase 2: 

- Herstellung der Baustraße im Tosbereich des bestehenden Klappenwehrs  

- Einbringung der Spundwand zur Wasserhaltung unterhalb des bestehenden 

Klappenwehrs (OK 396,00 müNN) und dichten Anschluss an Wehrinsel 

herstellen 

 

Bauphase 3: 

- Abbruch des bestehenden Klappenwehrs und Teile der Betriebseinrichtung 

- Einbringung der Spundwand zur Wasserhaltung entlang der nordwestlichen 

Wehrwand (OK 398,50 müNN) 

 

Bauphase 4: 

- Neubau des Schlauchwehrs und der notwendigen Betriebseinrichtungen ohne 

Installation der Schlauchmembran (OK Fundament 395,70 müNN) 

➔ Beschädigungsgefahr der Membran während der Bauzeit 

- Einbau eines mobilen Dammbalkensystems mit OK 398,50 müNN im 

Oberwasser des Schlauchwehrs 

- Rückschnitt der Spundwand im Bereich des Schlauchwehrs (OW) auf 

OK 395,70 müNN 

 

Bauphase 5: 

- Bei auftretendem Hochwasserereignis werden die Dammbalkentafeln gezogen 

und die erodierbare Baustraße wird mitgerissen  

➔ Abflussquerschnitt im Bereich des Schlauchwehrs wird erhöht, Hebegerät 

und Boot vorhalten 

- Erweiterung der Baustraße im Oberwasser des bestehenden Schützenwehrs 

(OK 398,00 müNN) 

- Einbringung der Spundwand zur Wasserhaltung oberhalb des bestehenden 

Schützenwehrs und dichten Anschluss an best. Damm / Auslaufbauwerk KA II 

herstellen (OK 399,37 müNN) 

- Rückbau Reissdamm im Bereich Schütz 1 

 

Bauphase 6: 

- Herstellung der Baustraße im Unterwasser der bestehenden Wehranlage 

(OK 395,60 müNN) 

- Einbringung der Spundwand zur Wasserhaltung unterhalb des bestehenden 

Schützenwehrs und Herstellung eines dichten Anschlusses an die best. 

Wehrwand des Auslaufbauwerks KA II herstellen (OK 396,00 müNN) 

- Rückbau der Baustraße im Oberwasser des bestehenden Schützenwehrs auf die 

Breite 3,50 m  

 

Bauphase 7: 

- Rückbau der Baustraße im Unterwasser des Schützenwehrs um Behinderungen 

am Auslauf des Flachdurchlasses zu vermeiden 



Gew. I, Rott: Ersatzbau Wehranlage Prühmühle Erläuterungsbericht v. 21.07.2021 

Entwurf - Anlage 1 Seite 41 von 63 

- Teilabbruch des bestehenden Schützenwehrs (Erhalt der nördlichen Wehrwand 

sowie des Wehrfundaments; Komplettausbau erforderlich, wenn Zustand des 

Wehrfundaments ungeeignet für statische Belastung durch Spundwand) 

 

Bauphase 8: 

- Herstellung des festen Bauwerks als Erddamm zwischen den Spundwänden 

 

Bauphase 9: 

- Abböschen des Erddamms im Oberwasser mit Sicherung durch Steinsatz 

- Abböschen des Erddamms im Unterwasser mit Teilrückbau der Spundwand 

- Einbau der Schlauchmembran und Inbetriebnahme des Schlauchwehrs 

 

Bauphase 10: 

- Rückschnitt der Spundwand unterhalb des Schlauchwehrs (OK 394,50 müNN) 

- Rückbau der Baustraßen 

- Einbau der Sohlsicherung im Unterwasser aus Wasserbausteinen 

- Erhöhung des temporär abgesenkten Flutmuldenabschnitts auf Bestandshöhe 

(OK 398,00 müNN) 

- Ausbau der Dammbalkentafeln und der Stützen; Abdeckung der 

Köcherfundamente 

 

Kritische Phasen während der Bauzeit sind die kurzzeitige Öffnung der nördlichen 

Wehrwand der Wehrinsel beim Abbruch des Klappenwehrs in Bauphase 3 sowie der 

Einbau der Schlauchmembran in Bauphase 9. Letztere sollte in hochwasserarmen 

Jahreszeiten unter Beachtung der Wetterlage erfolgen, da beim Ziehen der 

Dammbalkentafeln im Hochwasserfall der Einbaubereich geflutet wird und es dadurch zu 

Schäden an der Schlauchmembran kommen könnte. Eine geordnete Hochwasserabfuhr 

ist während der Bauzeit zu jeder Zeit zu gewährleisten. Im Zuge der Ausführungsplanung 

ist festzulegen, wer bei eintretendem Hochwasserereignis für das Ziehen der 

Dammbalkentafeln und deren Unterhalt zuständig ist. 

 

Um den Zugang zur Wehranlage während der Bauzeit (Bauzustand A) auch aus 

westlicher Seite zu ermöglichen, muss der bestehende Wehrsteg des Schützenwehrs 

ertüchtig werden.  

 

Die größten Schützentafeln (Doppelschütz am Schütz 1) werden zu Beginn der 

Bauphase 1 entfernt und durch einen Reissdamm (OK 398,00 müNN) aus Wandkies-

Sand-Gemisch ersetzt. Der sichere Abtrag des Materials beim Erosionsstart wurde 

mittels Sohlschubspannungsnachweis für das Wandkies-Sand-Gemisch nachgewiesen 

(siehe Anlage 14.4). Im unteren Bereich des Reissdamms kann auch gröberes Material 

wie z.B. Schroppen verwendet werden, da der Austrag beim Reissen des Damms auf 

Grund der im unteren Bereich deutlich höheren angreifenden Schleppspannungen des 

Wassers außer Frage steht. Der Einbau von gröberem Material im unteren Bereich des 

Reissdamms würde auch den Einbau des Materials bei abklingendem Hochwasserereignis 

erleichtern und ist deshalb zu befürworten. Durch den Einbau des Reissdamms werden 

etwaige Probleme und Risiken beim Entfernen des Schützes 1 im Hochwasserfall 

vermieden. Ein Betreten der Anlage während eines ablaufenden Hochwasserereignisses 

ist nicht erforderlich, die Öffnung des Schützes 1 wird sicher freigegeben und 

abflusswirksam.  Der Erddamm hat zudem eine aussteifende Wirkung auf die 

Wehrkonstruktion, v.a. die Wehrinsel, da der Abfluss zuerst über die Schütze 2+3 

erfolgt.  

 

Zur Vergrößerung des Abflussquerschnitts bei eintretendem Hochwasserfall in 

„Bauzustand A“ ist die Reaktivierung der Schütze 2+3 erforderlich. Die Reaktivierung 

der Schützentafeln 2+3 kann beispielsweise über neue elektrische Hebeeinrichtungen 

oder unter Zuhilfenahme mobiler Hebefahrzeuge (Kran bzw. Radlader) erfolgen und ist 

im Zuge der Ausführungsplanung genau festzulegen.  
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Im Zuge der Baumaßnahme sind Lagerflächen für das Abbruchmaterial, den Erdaushub 

sowie das Material zu Erstellung der Baustraßen erforderlich. Auf diesen Flächen soll nur 

weitgehend unbelastetes Material gelagert werden, stark belastetes Material soll sofort 

entsorgt werden. Der Großteil der Lagerflächen wird auf dem Flurstück Fl. Nr. 807 

eingerichtet. Hier wurden auch schon im Bestand Erdmieten gelagert, welche nicht in 

das Bestandsmodell implementiert wurden, da diese vor Beginn der Baumaßnahme 

entfernt werden. Dieses Flurstück liegt im Überschwemmungsgebiet (siehe Anlage 3.9 

und 10.2).  

In Anlage 7.22 sind für den Zustand „Bestand2“ und die Bauzustände die Fließtiefen 

sowie die Fließgeschwindigkeiten dargestellt. Als Grenzwerte für die Lagesicherung der 

Baulager wurden von der Wagmann Ingenieure GmbH eine Fließtiefe von 20 cm sowie 

eine Fließgeschwindigkeit von 0,3 m/s angenommen. Es zeigt sich, dass beide 

Bauzustände geringere Fließgeschwindigkeiten im betrachteten Bereich aufweisen als im 

Zustand „Bestand2“. Die Flächen, welche Fließgeschwindigkeiten kleiner als 1 m/s 

aufweisen oder gar nicht überflutet werden sind bei allen Zuständen annähernd gleich 

groß. Betrachtet man die Fließtiefe, so ist im „Bauzustand B“ die temporäre Baufläche 

auf dem Flurstück Fl. Nr. 807 größtenteils nicht oder nur geringfügig überflutet. Im 

Zustand „Bestand2“ und im „Bauzustand A“ werden annähernd die gleichen Flächen 

überflutet, der Großteil der Lagerflächen befindet sich außerhalb des 

Überschwemmungsgebiets. Der Kranstandort ist im Zuge der Ausführungsplanung 

festzulegen. Hierbei sind die Fließgeschwindigkeiten und Fließtiefen am Standort genauer 

zu untersuchen und eventuell erforderliche Sicherungsmaßnahmen des Krans zu 

ermitteln. 

Die Einbringung der Spundwand am nördlichen Ende des Schützenwehrs steht in Konflikt 

mit den bestehenden Sparten (s. Abschn. 3.9.1) am Auslaufbauwerk KA II. In diesem 

Bereich soll eine Oberflächenabdichtung (z.B. Lehmschlag) auf den bestehenden Damm 

aufgebracht werden, um einen dichten Anschluss an die neue Spundwand im festen 

Erddamm zu erreichen. 

 

Die Spundwände im Ober- und Unterwasser des Schlauchwehrs sollen mittels Betonkeil 

dicht an die bestehenden Wehrwände angeschlossen werden. Ebenso soll der dichte 

Anschluss der Spundwand im Unterwasser des Schützenwehrs an das 

Auslaufbauwerk KA II mittels Betonkeil hergestellt werden. 

 

Eine etwaige Verlegung der Sparten sowie alternative Abdichtungsmethoden sind vor 

der Ausführung genauer zu untersuchen. 

 

Hinweis: Im Bauablauf ist zu berücksichtigen, dass vor Beginn der Bauarbeiten die in 

Abschnitt 4.4.2 beschriebenen Maßnahmen durchzuführen sind. Es ist zu beachten, dass 

die Baumfällarbeiten erst ab September durchgeführt werden können. Die Baumfällung 

ist nur erlaubt, sofern die Höhlen zu dem Zeitpunkt unbesetzt sind.  

4.5.5 Bauzustand A 

Siehe folgende Unterlagen: 
 

Anlage 6.1  Bauablaufschema 1 : 500  422-41c 
Anlage 14.3  Übersicht Abflusszustände u. hydraul. Maßnahmen 

 

Wie bereits in Abschnitt 4.5.4 erläutert, wird im Bauzustand A das bestehende 

Doppelschütz (Schütz 1) entfernt und durch einen Reissdamm ersetzt. Die Reaktivierung 

der Schützentafeln 2+3 ist erforderlich. 

 

Das vorhandene Triebwerk und die Fischtreppe sind für einen Ausbauabfluss von 

4,5 m³/s (Überschreitung 55 d/a) ausgelegt, eine Regelung durch das Schützenwehr ist 

bis zu diesem Abfluss nicht notwendig, die Steuerung erfolgt über das Triebwerk. 
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Steigt der Abfluss an, können die geschlossenen Schütze 2+3 bis zu  

20 cm (Kote 397,90 müNN) überströmt werden ohne erforderliche Regelung. Die 

abgesenkte Flutmulde (B = 40 m, OK 397,65 müNN) springt bei Abflüssen über 4,5 m³/s 

an, eine Zufahrt zur Baustelle über die Flutmulde ist dann nicht mehr möglich. Nach 

derzeitiger Einschätzung können Abflüsse bis zu ca. 16 m³/s (Überschreitung 9 d/a) 

abgeführt werden. 

 

Steigt der Abfluss weiter an und die Stauhöhe im Oberwasser der Wehranlage 

überschreitet die Kote 397,90 müNN ist die Ziehung des Schützes 3 notwendig. Der 

Übergang über das Schützenwehr ist zudem zu sichern, sodass die Wehranlage bei einem 

Wasserspiegel von 397,90 müNN noch betreten werden kann. Das Ziehen der 

Schützentafeln soll kontinuierlich erfolgen, sodass kein Schwall im Unterwasser entsteht 

und das Stauziel von 397,63 müNN am Wehr eingehalten wird. Durch den vergrößerten 

Abflussquerschnitt des Schützes 3, dem Überfall über Schütz 2 sowie dem Abfluss über 

die Triebwerksanlage und die abgesenkte Flutmulde können nach derzeitiger 

Einschätzung Abflüsse bis ca. 30 m³/s (Überschreitung 4 d/a) abgeführt werden. 

 

Steigt der Abfluss weiter und der Wasserstand überschreitet die Kote 397,90 müNN ist 

das Schütz 2 zu Ziehen. Nach derzeitiger Einschätzung können dadurch Abflüsse bis ca. 

46 m³/s (Überschreitung 1 d/a) abgeführt werden. 

 

Steigt der Abfluss weiter an, springt ab einer Stauhöhe von 398,00 müNN die bestehende 

Flutmulde über die gesamte Breite an, die Abflusskapazität wird dadurch erhöht. 

Weiterhin beginnt ab dieser Stauhöhe der Reissdamm im Bereich des Schützes 1 

kontinuierlich zu erodieren, wodurch der Abflussquerschnitt vergrößert wird. Je schneller 

der Wasserspiegel steigt, desto schneller erodiert der Reissdamm und desto größer wird 

der Abflussquerschnitt. Eine Regelung des Abflusses ist dann nicht mehr möglich. 

 

Es ist zu beachten, dass bei abklingendem Hochwasserereignis die Schützentafeln 2+3 

und der Reissdamm im Bereich des Schützes 1 vor Unterschreiten des Stauziels 

(397,63 müNN) rechtzeitig wieder einzubauen sind. Nach Wiederherstellung des 

Stauziels können die Baustraßen im Ober- und Unterwasser wieder hergestellt werden. 

4.5.6 Bauzustand B 

Siehe folgende Unterlagen: 
 

Anlage 6.1  Bauablaufschema 1 : 500  422-41c 
Anlage 14.3  Übersicht Abflusszustände u. hydraul. Maßnahmen 

 

Das vorhandene Triebwerk und die Fischtreppe sind für einen Ausbauabfluss 

von  4,5 m³/s (Überschreitung 55 d/a) ausgelegt, eine Regelung durch Ziehen der 

Dammbalken ist bis zu diesem Abfluss nicht notwendig, das übernimmt die 

Triebwerkssteuerung. 

 

Steigt der Abfluss an, kann die Flutmuldenabsenkung (OK 397,65 müNN, B = 40 m) bis 

zu 25 cm ohne erforderliche zusätzliche Regelung überströmt werden. Über die 

Flutmulde und die Triebwerksanlage können nach derzeitiger Einschätzung Abflüsse bis 

zu 14 m³/s (Überschreitung 12 d/a) abgeführt werden. Die Zufahrt zur Baustelle über 

die Flutmulde ist nicht mehr möglich. 

 

Steigt der Abfluss über 14 m³/s an, ist bei Erreichen des Wasserspiegels von 

397,90 müNN das Ziehen der Dammbalkentafeln erforderlich. Die Dammbalken sind in 

Segmente zwischen den Stützen unterteilt und miteinander verbunden. Die 

Dammbalkentafeln sind mit Anschlagmitteln auszustatten, der komplette Ausbau erfolgt 

mittels Kran. Das Anhängen der Dammbalkentafeln (Verbund aller Dammbalken) erfolgt 

von der Baustraße (OK 398,00 müNN) im Oberwasser des Schlauchwehrs aus. Der 

Ausbau ist im Schutz der noch eingebauten Elemente und der Baustraße durchzuführen, 

die Ausbaurichtung von Ost nach West ist zwingend zu beachten (Zugänglichkeit).  



Erläuterungsbericht v. 21.07.2021 Gew. I, Rott: Ersatzbau Wehranlage Prühmühle 

Seite 44 von 63 Entwurf - Anlage 1 

 

Steigt der Abfluss weiter an, wird die bestehende Baustraße im Oberwasser des 

Schlauchwehrs (OK 398,00 müNN) überströmt und beginnt zu erodieren. Je schneller 

der Wasserspiegel steigt, desto schneller erodiert die Baustraße und desto größer wird 

der Abflussquerschnitt. Zusätzlich zum Abfluss über das Schlauchwehr springt die 

bestehende Flutmulde ab einem Wasserspiegel von 398,00 müNN über die gesamte 

Breite an, wodurch die Abflusskapazität erhöht wird. Eine Regelung des Abflusses ist 

dann nicht mehr möglich.  

 

Es ist zu beachten, dass bei abklingendem Hochwasserereignis die Dammbalkentafeln 

vor Unterschreiten des Stauziels (397,63 müNN) rechtzeitig wieder einzubauen sind. 

Danach können die Baustraßen im Ober- und Unterwasser wieder hergestellt werden. 

4.6 Hydraulische Berechnungen 

Ausführliche Erläuterungen zu den hydraulischen Untersuchungen können dem 

hydraulischen Bericht, sowie den zugehörigen Anlagen entnommen werden. 

Siehe 
 

Anlage 7 Hydraulischer Nachweis 

 

Der Wegfall des Schützenwehrs und des damit einhergehenden Abflusses im Bestand  

wird hydraulisch durch die Tieferlegung der Wehrsohle am Schlauchwehr im Vergleich 

zur Bestandswehrsohle am Klappenwehr kompensiert. Die hydraulische Bemessung der 

Wehranlage erfolgt nach [DIN 19700-13], das Bauwerk ist der Wehrklasse II 

zuzuordnen. Als Bemessungshochwasser BHQ1 und BHQ2 wurde vorab vom 

Vorhabensträger der Abfluss HQ100,2018 als BHQ für beide Lastfälle festgelegt (vgl. 

Abschnitt 3.10.2). Die hydraulische Bemessung der Wehranlage ist demnach auf der 

sicheren Seite geführt. 

 

Die wichtigsten Abflüsse sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt: 

 

Jährlichkeit 

Rott Q 

Abflüsse 

an 

Wehranlage 

Prühmühle 

Lastfall 

(LF) für 

hydraul. 

Berechnung 

MQ 4 - 

HQ1 80 8 

~MHQ=HQ2 100 10 

~ HQ5 140 12 

~ HQ20 ~187 14 

HQ100,alt ~228 15(2013) 

HQ100 256 16 (2018) 

HQ100+15% 295 17* 

HQextrem 393 18* 
Tabelle 2: Gewählte Lastfälle [m³/s] für die Zuströmränder im Zuge des Entwurfs 

  * Verwendung nur bei run 60 = Planung zur Überprüfung der Wasserspiegellage (Freibord) 

4.6.1 Ziel der Berechnungen, Randbedingungen 

Ziel der Untersuchungen ist, die Auswirkungen der hydraulischen Zustände inkl. der 

Bauzustände auf die Stadt Eggenfelden, insbesondere den Ortsteil Gern und die Anlieger 

am Wehrbauwerk zu untersuchen und Grundlagen für die hydraulische Dimensionierung 

der Wehranlage zu ermitteln. Die Wehrsanierung muss mit späteren Hochwasserschutz-

maßnahmen vereinbar sein und darf keinesfalls zu einer nachteiligen Veränderung der 

bestehenden Situation führen.  

 

Die verschiedenen Modelle zur hydraulischen Berechnung sind grundsätzlich identisch, 

auch die äußeren Randbedingungen wurden beibehalten, nur im direkten 
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Maßnahmenbereich wurde die Geometrie der geplanten Teilmaßnahmen entsprechend 

der vorliegenden Planunterlagen eingearbeitet. 

 

Die hydraulischen Randbedingungen sind für einzelne Bauphasen kongruent:  

▪ Zustand „Bestand1“ (alle Schütze offen, Klappenwehr optimal, HQ100,2018) 

▪ Zustand „Bestand2“ (Schütze geschlossen, Klappenwehr optimal 

(OK Klappe 397.00), HQ100,2018) 

▪ Hydraulischer „Bauzustand A“ (Bauphase 1 – 4) 

▪ Hydraulischer „Bauzustand B“ (Bauphase 5 – 9) entspricht hydraulisch dem 

Modell "Planung“ (Annahme: mobile Dammbalken entfernt; temporäre 

Absenkung der Überlaufkrone der Flutmulde (B=40 m) im Bauzustand ist 

vernachlässigbar) 

▪ Zustand „Planung“ 

 

Siehe auch  

Anlage 6.1 Bauablaufschema 1 : 500  422-41c 

 

Alle Berechnungsmodelle wurden ohne den Hochwasserschutz Eggenfelden untersucht, 

da die Umsetzung des Hochwasserschutzes vor einem hundertjährlichen Abfluss (HQ100) 

vor der Sanierung der Wehranlage als unwahrscheinlich gilt. 

  

Im Vorentwurf v. 26. Juni 2018 konnten für die gewählte Variante keine negativen 

Auswirkungen auf den Hochwasserschutz Eggenfelden ermittelt werden.  

4.6.2 Darstellung der Ergebnisse 

Die Ergebnisse der hydraulischen Berechnungen sind aus diesen Anlagen ersichtlich:  

a) Gewässerlängsschnitt mit Darstellung der sich einstellenden Wasserspiegellagen: 

 Anlage 4.1   Gewässerlängsschnitt in Gewässerachse WSP HQ100 + Bauzustände 
   1:1.000/100 422-85 

 

b) Lagepläne mit Darstellung der sich einstellenden Überschwemmungsgebiete: 

 Anlage 3.9   Lageplan Überschwemmungsgebiet HQ100 = 256 m³/s 

           Bestand2 + Bauzustände (ohne HWS EGF)  
   1 : 2.000 422-52b 
 Anlage 3.10 Lageplan Überschwemmungsgebiet HQ100 = 256 m³/s  
           Bestand1 + Planung (ohne HWS EGF)  
   1 : 2.000  422-53b 

c) Konturplots mit Darstellung der sich einstellenden Wasserspiegellagen und 

Wasserspiegeldifferenzen 

 Anlage 7.21 Konturplots Ergebnisse (WSPL und dWSPL) 

 

Die Ergebnisse der hydraulischen Bauzustände A und B werden mit dem Ist-Zustand 

„Bestand2“ verglichen, um die Veränderungen zum jetzigen Zustand der Wehrbauwerke 

aufzuzeigen.  

 

Die Ergebnisse der hydraulischen Untersuchung der Planung wurden mit dem damals, 

bei Wehrerrichtung hergestellten „Bestand1“ verglichen, der alle Abflussorgane 

(Wehranlagen, Flutmulde etc.) als abflusswirksam berücksichtigt. 

 

Auf ausführliche Erläuterungen zu den hydraulischen Verhältnissen wird hier verzichtet. 

Eine detaillierte Beschreibung aller hydraulischen Ergebnisse ist in Anlage 7 

„Hydraulischer Nachweis“ enthalten. 
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4.6.3 Veränderung der Wasserspiegellagen im Gewässerlängsschnitt 

Der Wasserspiegel im Hochwasserfall HQ100 (256 m³/s) senkt sich im Zustand 

„Planung“ im Vergleich zum Zustand „Bestand1“: 

- ca. 25 m oberhalb des Wehres um ca. 16 cm ohne HWS und  

- ca. 300 m oberhalb des Wehres um ca. 4 cm ohne HWS und  

- ca. 600 m oberhalb des Wehres (Gerner Brücke) um ca. 3 cm ohne HWS 

Es zeigt sich, dass sich die Abflusssituation im geplanten Zustand zum Zustand 

„Bestand1“ deutlich verbessert. 

 

Ohne Hochwasserschutz (HWS) liegt der Freibord an der Gerner Brücke bei der Planung 

bei ca. 20 cm, im „Bestand1“ wird ein Freibord von ca. 18 cm erreicht.  

 

Unterhalb der Wehranlage sind im Planungszustand geringe Aufspiegelungen im 

Vergleich zum Zustand „Bestand1“ zu erwarten. Diese Aufspiegelungen liegen im Bereich 

der Modell- und Rechengenauigkeit und sind nicht relevant. 

 

Im „Bauzustand A“ ergeben sich im Oberwasser für den Hochwasserfall HQ100 (256 m³/s) 

leichte Aufspiegelungen im Vergleich zum Zustand „Bestand2“: 

- ca. 25 m oberhalb des Wehres um ca. 5 cm ohne HWS und  

- ca. 300 m oberhalb des Wehres um ca. 2 cm ohne HWS und  

- ca. 600 m oberhalb des Wehres (Gerner Brücke) um ca. 1 cm ohne HWS 

Es zeigt sich, dass die Aufspiegelungen schon ca. 300 m oberhalb des Wehres im Bereich 

der Modell- und Rechengenauigkeiten liegen und sich dort keine negativen 

Veränderungen einstellen. Im Unterwasserbereich der Wehranlage entspricht die 

Abflusssituation im „Bauzustand A“ im Wesentlichen dem Zustand „Bestand2“. 

 

Im „Bauzustand B“ ergeben sich im Oberwasser der Wehranlage für den Hochwasserfall 

HQ100 (256 m³/s) im Vergleich zum Zustand „Bestand2“ deutliche Verbesserungen der 

Wasserspiegellagen: 

- ca. 25 m oberhalb des Wehres um ca. 41 cm ohne HWS und  

- ca. 300 m oberhalb des Wehres um ca. 14 cm ohne HWS und  

- ca. 600 m oberhalb des Wehres (Gerner Brücke) um ca. 9 cm ohne HWS 

Es zeigt sich, dass im „Bauzustand B“ im Oberwasserbereich bis über die Gerner Brücke 

hinaus deutliche Verbesserungen der Wasserspiegellagen zu erwarten sind. Durch den 

vergrößerten Abflussquerschnitt wird mehr Abfluss über die Wehranlage abgeführt, 

wodurch es im Unterwasser zu geringfügigen Aufspiegelungen im Vergleich zum Zustand 

„Bestand2“ kommt: 

- ca. 50 m unterhalb des Wehres um ca. 4 cm ohne HWS und  

- ca. 250 m oberhalb des Wehres um ca. 4 cm ohne HWS und  

- ca. 450 m oberhalb des Wehres um ca. 1 cm ohne HWS  

Es lässt sich erkennen, dass sich die Aufspiegelungen nur über den direkten 

Unterwasserbereich des Wehres bis ca. Fluss-km 67,6 erstrecken. Bei Fluss-km 67,4,  

ca. 450 m unterhalb der Wehranlage, sind keine nennenswerten Aufspiegelungen mehr 

ersichtlich. 

  

Im Planungsmodell „Planung“, welches hydraulisch dem „Bauzustand B“ entspricht, ist 

die zusätzliche Flutmuldenabsenkung (B = ca. 40 m, OK 397,65 müNN, siehe Anlage 

3.8), welche im „Bauzustand B“ die Abführung von Abflüssen größer Ausbauabfluss der 

Triebwerksanlage sicherstellen soll, nicht modelliert. In einem abschließenden 

Rechenlauf zeigt sich, dass die Abflussumverteilung durch die Flutmuldenabsenkung im 
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„Bauzustand B“ nur für sehr kleine Abflüsse signifikant ist. „Bauzustand B“ wird demnach 

weiterhin hydraulisch mit dem Zustand „Planung“ gleichgestellt. 

4.6.4 Wasserspiegellagen bzw. Wasserspiegeldifferenzen 

Die Ergebnisse können mit den in Anlage 7.21 beigefügten Konturplots, die die zu 

erwartenden Wasserspiegellagen und die Wasserspiegeldifferenzen einzelner Zustände 

detailliert darstellen, bestätigt werden. 

 

Im Zustand „Bestand1“ stellen sich, im Vergleich zur Planung, höhere 

Wasserspiegellagen in der Gewässerachse im Oberwasser der Wehranlage ein. Durch 

den kleineren Abflussquerschnitt im Bereich der Wehranlage im Vergleich zum geplanten 

Zustand, wird weniger Abfluss abgeführt, wodurch es im Oberwasser zu geringfügigen 

Aufspiegelungen kommt. Der im Vergleich zum Zustand „Bestand1“ erhöhte Abfluss über 

die Wehranlage führt zu geringfügigen Aufspiegelungen im Unterwasser. Diese 

Aufspiegelungen liegen im Bereich der Modellungenauigkeit bis zu 4 cm und sind 

vernachlässigbar. 

 

Im „Bauzustand A“ lassen sich im Oberwasser für kleinere Lastfälle Verbesserungen der 

Wasserspiegellagen im Vergleich zum Zustand „Bestand2“ erkennen. Bei einem 

hundertjährlichen Ereignis HQ100 zeigen sich im „Bauzustand A“ geringfügige 

Aufspiegelungen im Oberwasserbereich der Wehranlage. Im Unterwasserbereich der 

Wehranlage ist bis auf Höhe des Anwesens Prühmühle Hs. Nr. 2 mit einer Reduktion der 

Wasserspiegellagen im „Bauzustand A“ im Vergleich zum Zustand „Bestand2“ zu 

rechnen. 

 

Im „Bauzustand A“ zeigt sich in den Konturplots bei einem Abfluss von 228 m³/s eine 

geringfügige Überflutung der Kläranlage, im Zustand „Bestand2“ stellen sich bei diesem 

Abfluss keine Beeinträchtigungen ein. Diese geringfügigen Überschwemmungen liegen 

im Bereich der Modell- und Rechengenauigkeit. Zudem ist das Modell im Bereich der 

Kläranlage teilweise ungenau und die Zuströmränder sind indifferent. Bei geringeren 

Lastfällen zeigen sich nur unerhebliche Unterschiede zwischen den Modellen. Betrachtet 

man gleichmäßig durchströmte Bereiche nahe der Gerner Brücke, zeigen sich keine 

wesentlichen Unterschiede zwischen dem Zustand „Bestand2“ und dem „Bauzustand A“. 

Im Bereich der Kläranlage sind somit keine wesentlichen Veränderungen im „Bauzustand 

A“ zu erwarten. 

 

Im „Bauzustand B“ kommt es im Oberwasser bis über die Gerner Brücke zu deutlich 

geringeren Wasserspiegellagen als im Zustand „Bestand2“. Im Gegensatz dazu sind im 

Unterwasser der Wehranlage bis auf Höhe des Anwesens Prühmühle Hs. Nr. 2 

geringfügige Aufspiegelungen bei einem hundertjährlichen Ereignis zu erwarten, welche 

jedoch im Bereich der Modellungenauigkeit liegen. 

4.6.5 Überschwemmungsgebiet 

Aufgrund der aktualisierten Abflussdaten (vgl. Abschn. 3.7) wurde das 

Überschwemmungsgebiet der Rott im Einflussbereich des Vorhabens vom 

Entwurfsverfasser neu ermittelt. Im Bereich der Stadt Eggenfelden sind kaum mehr 

Gebäude vom Hochwasser betroffen als mit dem früheren HQ100-Wert von 228 m³/s.  

Vergleicht man in Anlage 3.10 die Überschwemmungsgebiete der Zustände 

„Planung“ und „Bestand1“, zeigt sich, dass das Überschwemmungsgebiet im 

Planungszustand im Maßnahmenbereich und im unmittelbaren Oberwasserbereich 

teilweise kleiner wird. Geringfügige Verbesserungen im geplanten Zustand sind auf Höhe 

der Kläranlage Eggenfelden, der vorgelagerten Wiese auf Flurstück Fl.Nr. 169 sowie im 

Bereich des Tennisplatzes erkennbar.  

 

In Anlage 3.9 lässt sich erkennen, dass sich das Überschwemmungsgebiet im 

„Bauzustand A“ nicht nennenswert vom Überschwemmungsgebiet im Zustand 

„Bestand2“ für den Hochwasserabfluss HQ100 unterscheidet. Ähnlich wie im 

Planungszustand zeigen sich im Bereich der Kläranlage, im Bereich zwischen 



Erläuterungsbericht v. 21.07.2021 Gew. I, Rott: Ersatzbau Wehranlage Prühmühle 

Seite 48 von 63 Entwurf - Anlage 1 

Flusskilometer km 68,4 und km 68,2 und im Oberwasserbereich der Wehranlage 

Verbesserungen der Abflusssituation im „Bauzustand B“ im Vergleich zum Zustand 

„Bestand2“. 

4.6.6 Fazit aus den hydraulischen Berechnungen 

Aus hydraulischer Sicht verbessert die geplante Variante A2b die Verhältnisse im 

Vergleich zum Zustand „Bestand1“ hinsichtlich der Abflussverhältnisse im Oberwasser 

und im Bereich der Prühmühle. Der Wasserspiegel sinkt im Vergleich zum Zustand 

„Bestand1“ im Bereich der Wehranlage deutlich. Der Einfluss der Wehranlage erstreckt 

sich im Oberwasser bis über die Gerner Brücke hinaus.  

Der Einfluss auf einen möglichen Hochwasserschutz Eggenfelden wurde geprüft. Es 

zeigte sich, dass die gewählte Variante die modellierten Hochwasserschutzmaßnahmen 

im Bereich Eggenfelden nicht nachteilig beeinflussen. Ab ca. 200 m unterhalb der 

Wehranlage ist der Einfluss der Baumaßnahme vernachlässigbar. Es ist somit keine 

negative Veränderung der Hochwassersituation im Ausbauzustand zu erwarten.  

Während der Bauzeit stellen sich lediglich während des „Bauzustandes B“ geringfügige 

Aufspiegelungen im Unterwasser der Wehranlage bis auf Höhe des Anwesens Prühmühle 

Hs. Nr. 2 ein. Diese Aufspiegelungen von bis zu 4 cm liegen im Bereich der Modell- und 

Rechengenauigkeiten und sind somit vernachlässigbar. Für alle weiteren Bereiche sind 

während der Bauzeit keine negativen Veränderungen im Vergleich zum Zustand 

„Bestand2“ zu erwarten. 

Die im Vorentwurf geplante dauerhafte Absenkung der Überlaufschwelle der Flutmulde 

wird nicht umgesetzt. Im Zuge des Entwurfs wurde die Höhe der Überlaufschwelle mittels 

Vermessung neu auf 398,00 müNN bestimmt. Eine Absenkung auf OK 397,90 müNN 

würde keine nennenswerten Verbesserungen bzgl. der Abflusssituation bei Hochwasser 

bringen. Auch die temporäre Absenkung der Überlaufschwelle während der Bauphase 

auf 90 m Breite wurde hydraulisch untersucht. Durch die Verbreiterung ergeben sich 

keine hydraulischen Verbesserungen bei Hochwasser, weshalb auf die zusätzliche 

Verbreiterung der temporären Absenkung der Flutmulde verzichtet wird.  

4.7 Konstruktive Gestaltung  

4.7.1 Einteilung in Funktionsbereiche / Gewässerabschnitte 

Im Einflussbereich der Baumaßnahme können die einzelnen Gewässerabschnitte in die 

in Tabelle 3 dargestellten Funktionsbereiche eingeteilt werden: 

 

Gewässerabschnitt Funktionsbereich 

Mitterhof bis Prühmühle bestehender Rückstaubereich 

Schlauchwehr Stauzielhaltung, Gewährleistung des 

Hochwasserabflusses 

festes Bauwerk Rückbau des Schützenwehres, 

Ufersicherung, Zugang zum Schlauchwehr 

und der zweiten Betriebseinrichtung 

Triebwerkskanal Ausleitung zur TWA an der Prühmühle und 

zur Fischwanderhilfe 

Flutmulde Gewährleistung des Hochwasserabflusses 

Tabelle 3: Funktionsbereiche je Gewässerabschnitt im Einflussbereich der Baumaßnahme 
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4.7.2 Maßnahmen und Baukonstruktionen 

4.7.2.1  Mitterhof bis Prühmühle 

Es sind keine Maßnahmen erforderlich, Auswirkungen der Baumaßnahme werden in 

diesem Bereich nicht erwartet.  

4.7.2.2  Schlauchwehr 

Es wird an Stelle des Klappenwehrs ein 22 m langes Schlauchwehr erstellt. Die 

Oberkante des Betonfundaments am Schlauchwehr beträgt 395,70 müNN und entspricht 

der Höhe des abgelegten Schlauchs. Die effektive Höhe des Schlauchs beträgt 2,10 m, 

damit das Stauziel in Höhe von 397,63 müNN eingehalten werden kann (vgl. Anlage 3.5, 

4.3 und 5.2). 

4.7.2.3  Festes Bauwerk – Erddamm mit Innendichtung 

Im Bereich des bestehenden Schützenwehres soll ein festes Bauwerk errichtet werden, 

das bis zu einem tausendjährlichen Ereignis (HQ1000) nicht überströmt wird. Um im 

Hochwasserfall die Erreichbarkeit des Schlauchwehres sicherstellen zu können, muss die 

Höhe des festen Bauwerks ausreichend dimensioniert und begehbar gestaltet werden. 

Lt. den hydraulischen Untersuchungen kann mit einer Bauwerkshöhe von 399,37 müNN 

ein der gewählte Freibord von 75 cm bei einem hundertjährlichen Ereignis sichergestellt 

werden. Die Variante A2b sieht vor, dieses Bauwerk in Form eines festen Erdwalles mit 

vorgeschüttetem Steinsatz und einer Spundwand als Innendichtung zu gestalten (vgl. 

Anlage 3.5, 4.3 und 5.2). Das Fundament des bestehenden Schützenwehrs aus Beton 

verbleibt teilweise im Boden. 

4.7.2.4 Flutmuldenabsenkung 

Siehe folgende Unterlagen: 

Anlage 3.3 Lageplan Bestandsvermessung Flutmulde 1 : 250  422-06a 
Anlage 3.8 Lageplan Planung Flutmulde: Absenkung der Überlaufschwelle (Bauzustand) 
  1 : 250  422-120a 

 

Während der Vorplanung wurde die Höhe der Überlaufschwelle der Flutmulde mit einer 

Höhe von 398,20 müNN angenommen. Im Zuge der Entwurfsplanung wurde die Höhe 

der bestehenden Flutmuldenüberlaufschwelle neu zu i. M. 398,00 müNN bestimmt. Eine 

dauerhafte Absenkung der Flutmulde auf OK 397,90 müNN bringt im Vergleich zum 

Bestand keine nennenswerte Verbesserung der Abflusssituation, weshalb auf eine 

dauerhafte Absenkung der Flutmulde verzichtet wird (vgl. Anlage 3.3). 

Während der Bauphase wird die Flutmulde auf einer Länge von ca. 40 m auf 

OK 397,65 müNN abgesenkt, um den Abflussquerschnitt im Bauzustand zu erhöhen und 

die Abführung des Hochwasserabflusses zu gewährleisten.  

4.7.2.5  Triebwerkskanal, Durchgängigkeit 

Der Triebwerkskanal muss in seiner Funktion grundsätzlich erhalten bleiben. Durch die 

geplante, angeböschte Vorschüttung zur Erstellung des festen Bauwerks im Bereich des 

bestehenden Schützenwehrs wird der Abflussquerschnitt des Triebwerkskanals im Zulauf 

geringfügig reduziert. 

Die vorhandene Fischwanderhilfe an der Wehranlage wird durch das Vorhaben nicht 

beeinflusst. Eine Durchgängigkeit an der Wehranlage ist nicht gefordert, da der 

Hauptabfluss im Normalfall über die Triebwerksanlage erfolgt. Die Lockströmung liegt an 

der Triebwerksanlage in beide Richtungen an, der vorhandene Schlitzpass liegt an der 

richtigen Stelle. An der Wehranlage ist für die Frischwasserversorgung der Alt-Rott 

zwischen Wehranlage und Mühlbach-Einleitung eine Abgabe von 50 l/s erforderlich 

(siehe Abschnitt 4.7.4).  

Nach Auskunft des Landratsamtes Rottal-Inn sind unabhängig vom Vorhaben von der 

Triebwerksbetreiberin Maßnahmen zum Fischschutz im Bereich der Anlage erforderlich.  
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4.7.3 Mobiles Dammbalkensystem 

Die Ausführung des Dammbalkensystems während der Bauphase aus Holz wurde im 

Zuge der Entwurfsplanungen untersucht, da die Zeitspanne zwischen Bauphase und 

erster Revision erwartungsgemäß mehrere Jahrzehnte beträgt, jedoch dauerhaft 

vorgehalten werden müssten. Aus Kostengründen wurde geprüft, ob die Ausführung des 

mobilen Dammbalkensystems für die Bauzeit aus dem günstigeren Baustoff Holz 

erfolgen kann und zudem die Vorhaltung des mobilen Dammbalkensystems aus 

Aluminium verzichtet werden kann. Es ist zu bedenken, dass der Einbau bei Staubetrieb 

schwierig ist und ein späterer Zeitverlust bei Störungen am Schlauchwehr negativ zu 

sehen ist. Die Ausführung des mobilen Dammbalkensystems in Aluminium entschärft 

diese Problematiken und wird deshalb vom Vorhabensträger bevorzugt, die Ausführung 

der Dammbalken in Holz wird nicht weiter geprüft. 

Weiter ist auch die Zuständigkeit für den Einbau und das Ziehen der Dammbalken 

während der Bauzeit festzulegen. Neben der Baufirma kommt dafür, auf Grund der 

besseren Orts- und Fachkenntnis, die zuständige Flussmeisterstelle Postmünster in 

Betracht. 

4.7.4 Restwasserabgabe 

Siehe folgende Unterlagen: 

Anlage 6.2  Bauwerksplan Schlauchwehr, Festes Wehr als Erddamm  1 : 100  422-100a 
Anlage 14.5  Bemessung der Restwasserabgabe 

 

Gem. Abschn.3.7.6 ist dauerhaft eine Restwassermenge von 50 l/s über eine definierte 

Öffnung in das Mutterbett abzuführen. Die Bemessung und Konstruktion der 

Restwasserabgabe ist in den aufgelisteten Anlagen dargestellt. Die Restwassermenge 

soll über eine 13,10 m lange Druckrohrleitung (PE DA 200 SDR 11) in den 

Unterwasserbereich der Wehranlage abgeführt werden. Der Einlauf der Rohrleitung liegt 

auf Rohrsohle 397,00 müNN, die Stauhöhe beträgt 63 cm. Der Auslauf der Rohrleitung 

liegt auf Höhe 395,35 müNN und liegt damit 25 cm über dem angenommenen 

Mittelwasserstand aus der Vermessung 2013 (395,10 müNN). Das Gefälle der 

Rohrleitung beträgt ca. 12,6 %. Vor dem Einlauf der Rohrleitung ist eine Tauchwand 

anzubringen. Der Vorsprung der Tauchwand kann mittels Betonanpraller verstärkt 

werden, dies ist im Zug der Ausführungsplanungen genauer zu prüfen. Der Abstand 

zwischen der Wehrwand und der Tauchwand beträgt 18 cm. Dadurch kann vermieden 

werden, dass größeres Schwemmgut als der Rohrdurchmesser eingesogen wird und der 

Einlaufbereich verklaust. Um den Einzug von Geschwemmsel in die Rohrleitung zu 

vermeiden, wird die Tauchwand 20 cm unter die Rohrsohle auf Kote 396,80 müNN 

geführt. Die Tauchwand soll 1,70 m hoch sein und 0,60 m breit. Nach der Durchführung 

der Rohrleitung durch die Wehrwand wird ein Plattenschieber installiert. Dieser Schieber 

reguliert den Abfluss durch die Rohrleitung auf den maximalen Abfluss von 50 l/s, die 

Öffnung der Blende ist durch Abflussmessung festzulegen und einzustellen. Die 

Steuereinheit des Schiebers soll unter einer Straßenkappe installiert werden und so 

gegen Einwirkungen von Unbefugten (Vermeidung der Steuerung des Schiebers) 

geschützt werden. Bei Revisionsarbeiten an der Wehranlage kann auch die 

Restwasseröffnung durch den Einbau des Dammbalkensystems freigelegt werden. Im 

Wartungszustand ist mittels Einsatz von Pumpen die Aufrechterhaltung der 

Restwasserabgabe sicherzustellen. Zur Wartung der Druckrohrleitung wird im Bereich 

der Wehrwand ein Kontrollschacht eingebaut, der im Wartungsfall den Zugang zur 

Leitung und die Spülung der Rohrleitung ermöglicht. Die Zufahrt zum Kontrollschacht 

und zur Steuereinheit des Schiebers erfolgt aus südöstlicher Richtung über die 

Flutmulde. 

4.7.5 Zweite Betriebseinrichtung Schlauchwehr 

Die Erreichbarkeit der Wehranlage bei Hochwasser wird durch den gewählten Freibord 

von 75 cm sichergestellt. Bei der Bemessung des Schlauchwehrs wurde für den Störfall 

die (n-a)-Regel mit a=0 angesetzt, weshalb die Einrichtung einer zweiten 

Betriebseinrichtung erforderlich ist. Diese ist erforderlich, um die Legung des Schlauches 
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und somit die Freigabe des Abflussquerschnittes sicherzustellen (u.a. Handventile, 

Sicherheitseinrichtung über Notschwimmer). 

Es muss sichergestellt werden, dass durch die zweite Betriebseinheit der Störfall 

ausgeschlossen werden kann, der Revisionsverschluss innerhalb der Vorwarnzeit 

entfernbar ist (Betriebsverschluss dürfte hier dann gelegt sein) oder Revisionen in 

abgrenzbare hochwasserfreie Zeiten gelegt werden können. 

Alle Betriebseinrichtungen, einschließlich der zweiten, zusätzlichen Betriebseinrichtung, 

sollen im Bereich der Wehrinsel an der nördlichen Wehrwange des Schlauchwehrs 

angeordnet werden, um diese auch bei Hochwasser über den Erddamm erreichen und 

betätigen zu können. Die Zufahrt zur Wehrinsel über das Anwesen Prühmühle und den 

festen Erddamm ist bis zu einem hundertjährlichen Ereignis sichergestellt, wobei zu 

beachten ist, dass der Schlauch schon bei geringeren Abflüssen abzulegen ist. Eine 

Anordnung der zweiten Betriebseinrichtung auf dem Privatgelände Anwesen Prühmühle 

wurde ausgeschlossen. Die Anordnung der zweiten Betriebseinrichtung an der östlichen 

Wehrseite im Bereich der Flutmulde ist auch auszuschließen, da die Flutmulde im 

Planungszustand ab einem zweijährigen Ereignis abflusswirksam wird und eine Zufahrt 

zur Wehranlage dann nicht mehr möglich ist. 

Die Betriebseinrichtung sollte mit einem Witterungsschutz ausgestattet sein, so dass 

auch bei schlechter Witterung sichere, witterungsunabhängige Arbeiten an der 

Betriebseinrichtung durchgeführt werden können. Hierfür kann beispielsweise ein 

Schutzdach über der Betriebseinrichtung installiert werden oder der Schaltschrank bzw. 

Container, welcher die Betriebseinrichtung enthält, wird vergrößert. 

4.7.6 Wegeanbindungen 

Die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ist in Abschn. 3.2 erläutert.  

Die Zugänglichkeit des Schlauchwehres ist nur bedingt möglich. Die Zufahrt von Norden 

führt über eine schmale Brücke der Triebwerksbetreiberin, die nur eingeschränkt 

befahrbar ist (6 to-Gewichtsbeschränkung). Gemäß der Vereinbarung vom 08.11.2017 

mit der Triebwerksbetreiberin wird dem Vorhabensträger ein uneingeschränktes Geh- 

und Fahrtrecht zum Schlauchwehr und zu dem festen Bauwerk eingeräumt. Aus den 

hydraulischen Berechnungen ergibt sich, dass die Wehranlage über das Anwesen 

Prühmühle bis zu einem hundertjährlichen Ereignis erreicht werden kann. Da schon bei 

kleineren Hochwasserereignissen das Schlauchwehr komplett abgelegt werden muss, ist 

die Zufahrt über das Anwesen Prühmühle zur Bedienung der Betriebseinrichtung im 

Hochwasserfall ausreichend sichergestellt. 

Die Zufahrt zum Schlauchwehr, welche auch für größere Fahrzeuge möglich ist, führt 

aus südöstlicher Richtung über die Dammkrone der bestehenden Flutmulde, die im 

Bestand bei ca. einjährlichen Hochwasserereignissen (Abfluss ca. 90 m³/s) 

überschwemmt wird. Im Planungszustand springt die Flutmulde erst ab ca. 

zweijährlichen Ereignissen (Abfluss > 110 m³/s) an. Dadurch ist die Erreichbarkeit der 

Wehranlage von Südosten im Vergleich zur Bestandssituation länger möglich, jedoch 

trotzdem eingeschränkt. Die Hauptzufahrt hat von Norden über das Anwesen Prühmühle 

zu erfolgen.  

Aufgrund der Gewichts- und Breitenbeschränkung der Brücke der Triebwerksbetreiberin 

(Flurstücke Fl. Nr. 802 und 805) hat der Baustellenverkehr größtenteils über die 

Flutmulde (Zufahrt von Südosten) zu erfolgen. 

4.7.7 Sparten im Bereich der Wehranlage 

Die vorhandenen Sparten sind in Abschn. 3.9 aufgeführt. Die bestehende DN 800-

Leitung, welche den verrohrten Gerner Bach und den Kläranlagenablauf fasst, sowie das 

vor Ort nicht aufgefundene DN 600-Stahlrohr stehen in Konflikt mit der geplanten 

Spundwand, welche als Innendichtung für das feste Wehr dient. Alternative 

Abdichtungsmöglichkeiten oder die Umlegung der vorhandenen Sparten sind im Zuge 

der Ausführungsplanung zu prüfen.  
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Das geplante Schlauchwehr und die zugehörigen Betriebseinrichtungen benötigen einen 

neuen Stromanschluss. Dieser Stromanschluss soll unabhängig von dem vorhandenen 

Anschluss auf dem Grundstück der Triebwerksbetreiberin installiert werden. Eine 

Vorabanfrage beim Bayernwerk ergab, dass ein unabhängiger Stromanschluss über die 

Trasse des Stromleitungsrechts eingerichtet werden kann. Diese Trasse verläuft entlang 

dem Flurstück Fl.Nr. 802 in dem Bereich des Geh- und Fahrtrechts durch den Hof des 

Anwesens Prühmühle, weiter über die bestehende Brücke und entlang des Flurstücks 

Fl.Nr. 805 zum bestehenden Schützenwehr bzw. dem späteren Erddamm. Die Leitungen 

werden mit der erforderlichen Überdeckung luftseitig der Innendichtung des festen 

Erddamms oberflächennah eingebracht. Die vorab vom Hersteller geschätzte maximal 

erforderliche Leistung kann über die untersuchte Trasse installiert werden.  

4.8 Betriebseinrichtungen 

Das feste Wehr (Erddamm) erfordert keine zusätzlichen Betriebseinrichtungen. 

Die Betriebseinrichtungen bzw. die Steuerungseinheit des Schlauchwehrs werden, wie in 

Abschnitt 4.7.5 aufgeführt, am Ende des festen Erddamms im Bereich der bestehenden 

Wehrinsel angeordnet. Die Schlauchwehrsteuerung funktioniert wasserstandsabhängig 

mit einer Pegelmessstelle im Oberwasser der Wehranlage. Es soll zudem eine zweite 

Wasserstandssonde im Oberwasser installiert werden, damit das Messen des 

Wasserstands zur Regulierung des Schlauchwehrs beim Ausfall der Sonde sichergestellt 

ist (Redundanz). Die elektronische Betriebseinrichtung ist mit den Pegelanlagen 

verbunden und steuert das Schlauchwehr automatisch.  

4.9 Beabsichtigte Betriebsweise 

Bei Normalwasser soll das Stauziel durch das Schlauchwehr gehalten werden. Im 

Hochwasserfall wird das Schlauchwehr wasserstandsabhängig abgesenkt, sodass 

einerseits das Stauziel eingehalten und andererseits eine Flutwelle im 

Unterwasserbereich verhindert werden kann. Nach Ablauf des Hochwasserscheitels wird 

das Schlauchwehr wieder wasserstandsabhängig aufgerichtet.  

Eine detaillierte Beschreibung des Steuerungskonzeptes ist in Abschn. 4.5.3 aufgeführt.  
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4.10 Anlagenüberwachung 

4.10.1 Messeinrichtung 

Laut [DIN 19700-13] sind für die Wasserstandsmessungen Pegelanlagen zu errichten, 

die auch für Abflussmessungen geeignet sind. Es ist darauf zu achten, dass der Abfluss 

durch die Wehröffnung die Messergebnisse nicht verfälscht. Für die Steuerung des 

Schlauchwehrs sind zwei Pegelmessstellen (Betrieb und Redundanz) im Oberwasser 

erforderlich. 

4.10.2 Probestau Inbetriebnahme 

Die Gebrauchstauglichkeit und die Tragsicherheit einer Stauanlage sind nach ihrer 

Errichtung bzw. Sanierung und vor ihrer Inbetriebnahme durch Probestau nachzuweisen. 

Laut [DIN 19700-10] ist vor Beginn des Probestaus ein Probestauprogramm mit allen 

verbindlichen Vorgaben in Abstimmung mit dem Hersteller zu erarbeiten und dieses ist 

einzuhalten. Das Probestauprogramm soll folgende Punkte enthalten: 
 

▪ Festlegung von Probestauzielen und -etappen 

▪ Maximale Steig- und Absenkgeschwindigkeit 

▪ Zeitliche Einordnung und Dauer von Phasen der Verharrung 

▪ Mess- und Überwachungsprogramm einschließlich Häufigkeit der visuellen 

Kontrollen 

▪ Melde- und Warnordnung 
 

Vor der Inbetriebnahme erfolgen die Abnahme aller Anlagen sowie die Funktionsprüfung 

der Verschlüsse, Betriebs-, Kontroll- und Messeinrichtungen, soweit dies ohne Einstau 

möglich ist.   

 

Der Probestau ist durch den Betreiber zu planen und zu leiten. Der Probestau ist zu 

protokollieren. Nach erfolgreichem Probestau sind die Erkenntnisse auszuwerten und 

ggf. die Betriebsvorschrift anzupassen. 

 

Die Ausführung des Probestauprogramms muss in Übereinstimmung mit der Nutzung 

erfolgen. 

4.10.3 Betriebsvorschrift und Stauanlagenbuch 

Für jede Stauanlage ist durch den Betreiber ein Stauanlagenbuch nach [DIN 19700-11] 

anzulegen und bei Bedarf fortzuschreiben. In diesem ist auch auf die Rechtsverhältnisse 

genauer einzugehen. 

 

Als Arbeitsgrundlage für das eingesetzte Personal auf der Wehranlage dient die 

Betriebsvorschrift. Diese ist nach der Gliederungsvorlage in Anhang A, [DIN 19700-13] 

auszuarbeiten und soll alle Vorgänge und Abläufe für den Betrieb und den Unterhalt der 

Wehranlage in klaren, knappen Formulierungen angeben. 

 

Die zu erstellende Betriebsvorschrift muss folgendes enthalten: 
 

▪ Grundlagen (Rechtliche Grundlagen, Betriebsplan für die Wassernutzung, 

Geltungsbereich) 

▪ Personal (Beschreibung der Funktionen, Beschreibung der Aufgaben, 

Weisungsbefugnis, Dienstsitz) 

▪ Betriebstagebuch (Personal, Messdaten, Überwachung, Kontrollen) 

▪ Wartungsplan (Wartungsliste, Kontrollblätter, Sicherheit) 

▪ Alarm- und Hochwasserplan (Alarmierungsschema, Personal, Tätigkeitsplan, 

Meldeplan, Dokumentation) 

▪ Dienstanweisungen (Betriebsbeauftragter, Betriebsleiter) 
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▪ Unterlagen (z.B.: zu Ansprechpartnern, Formblättern, Lagerplätze) 

▪ Bedienungsanweisungen  

 

Das Betriebspersonal und seine Vertretung sind in der Betriebsvorschrift namentlich zu 

benennen. 

 

Die Betriebsvorschrift ist regelmäßig unter Berücksichtigung der Betriebserfahrungen 

anzupassen, bei sicherheitsrelevanten Veränderungen ist die Anpassung umgehend 

vorzunehmen. 

 

Für die Wehranlage ist ein Betriebsplan aufzustellen, der die hochwasserbezogene 

Betriebsweise regelt. 

 

Gem. Hochwasser- und Alarmplan sind alle Informationen über den Eintritt des 

Ereignisses, seinen weiteren Verlauf sowie über außergewöhnliche Betriebsfälle und 

Gefahren weiterzugeben. 

4.10.4 Betriebstagebuch 

Es ist ein Betriebstagebuch zu führen, in dem alle für den Anlagenbetrieb relevanten 

Vorgaben, Hinweise und Erkenntnisse lückenlos dokumentiert sind. 

 

Das Betriebstagebuch ist ab Beginn des Probestaus mit Zeitangaben zu führen, wobei 

nachfolgende Daten zu erfassen sind: 
 

▪ Ergebnisse aller durchgeführten Messungen und Beobachtungen 

▪ Ergebnisse der Erprobung beweglicher Anlagenteile 

▪ Berichte über Schäden an Bauwerken und im Staubereich, z.B. Befall durch 

Wühltiere, Hangrutsche, und über deren Instandsetzung 

▪ Besondere Vorkommnisse 

4.10.5 Betriebspersonal 

Der Freistaat Bayern, Wasserwirtschaftsamt Deggendorf hat als Betreiber für die 

Wehranlage ausschließlich qualifiziertes Personal einzusetzen. Die Anzahl und die 

Qualifikation des Personals sind an die Anforderungen der Wehranlage anzupassen. Das 

verantwortliche Personal ist zu benennen. Der Betriebsleiter ist verantwortlich für die 

Umsetzung der Betriebsvorschrift.  

  



Gew. I, Rott: Ersatzbau Wehranlage Prühmühle Erläuterungsbericht v. 21.07.2021 

Entwurf - Anlage 1 Seite 55 von 63 

5. Auswirkung des Vorhabens 

5.1 Hauptwerte der beeinflussten Gewässer 

Auswirkungen auf die Hauptwerte der beeinflussten Gewässer sind durch das Vorhaben 

nicht zu erwarten.  

5.2 Grundwasser und Grundwasserleiter 

Durch die angestrebte Einhaltung des Stauziels, wie im bestehenden Wasserrecht 

vorgegeben, stellt sich ein etwas höherer Wasserspiegel im Oberwasser ein. Dadurch 

dehnt sich der Rückstau im Oberwasser aus und der Wasserstand im Rückstaubereich 

erhöht sich. Eine dauerhafte Beschickung des Altwassergebiets im Oberwasser ist zu 

erwarten. Die Grundwasserspiegel werden im Uferbereich entsprechend der höheren 

Wasserspiegellagen ansteigen. 

Grundwasserabsenkungen sind nur lokal in den jeweiligen Baugruben erforderlich. Die 

oberen Grundwasserleiter (Tertiärkies, Rottkies, Auffüllung) werden durch die 

Innendichtung des Erddamms bzw. die Baugrubenumschließung aus Spundwänden 

dauerhaft durchtrennt. Die Unterkante der Spundwände ist nach aktuellem Wissensstand 

auf eine Höhe von UK 388,50 müNN bis in die dichte Schicht aus Tertiärsand zu führen. 

Der kf-Wert dieser Sandschicht liegt laut Anlage 12.3 im Bereich von 5,0*10-5 bis  

5,0*10-6 m/s. 

Die Unterströmung der Wehranlage wird durch die Spundwände größtenteils begrenzt.  

Relevante Auswirkungen auf das Grundwasser und den Grundwasserleiter durch die 

geringfügigen Grundwasserabsenkungen innerhalb der begrenzenden Spundwände und 

die Sicherung der Wehranlage gegen Unterströmung sind derzeit nicht zu erwarten, 

weshalb eine Beweissicherung bzw. weitere Untersuchungen bezüglich möglicher 

Grundwasserveränderungen nicht erforderlich sind. 

5.3 Wasserbeschaffenheit 

Auswirkungen auf die Wasserbeschaffenheit sind nicht zu erwarten.  

5.4 Überschwemmungsgebiete 

Mit Umsetzung der Variante A2b werden die Wasserspiegellagen bei einem HQ100 mit 

256 m³/s bis 300 – 600 m oberhalb des Wehrs um bis zu ca. 5 cm gegenüber dem 

Zustand „Bestand1“ reduziert.  

Die Änderungen der Fläche des Überschwemmungsgebietes sind vernachlässigbar. Es ist 

zu beachten, dass das Überschwemmungsgebiet aufgrund der aktualisierten 

hydrologischen Daten neu ermittelt worden ist.  

5.5 Überschreitung des Bemessungshochwassers 

Aufgrund des Schadenspotentials bei einer Überschreitung des Bemessungshochwassers 

ist die Bauwerkshöhe des festen Bauwerks auf OK 399,37 müNN festgelegt worden. Um 

die Erreichbarkeit der zweiten, manuellen Betriebseinrichtung zum Absenken des 

Schlauchs bei eintretendem Hochwasserereignis sicherzustellen, wurde ein erhöhter 

Freibord von 75 cm bei der Bemessung berücksichtigt. Das feste Bauwerk ist resilient 

auszubilden, um bei eintretender Über- und Umströmung im Falle eines extremen 

Hochwasserereignisses nicht zu versagen. 

Die Vorwarnzeit beträgt ca. 6 Stunden. 
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5.6 Natur, Landschaft und Fischerei 

5.6.1 Natur 

Mit den naturschutzfachlichen Planungen wurde vom Auftraggeber das Büro Fisel und 

König, Freising beauftragt. 

 

Siehe 
 

Anlage 11 Naturschutzfachliche Planungen 

 

Im Zuge der Entwurfsplanung wurden in enger Abstimmung mit dem Landschaftsplaner 

fortwährend Optimierungen der Planung zur Minimierung der Eingriffe in Natur und 

Landschaft vorgenommen (vgl. Abschn. 10). 

 

Die Eingriffe können gem. BayKompV ausgeglichen werden. Artenschutzrechtliche 

Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG können durch CEF-Maßnahmen vermieden 

werden. Die Beantragung artenschutzrechtliche Ausnahme ist nicht erforderlich, sofern 

die im Abschnitt 10 erläuterten Maßnahmen umgesetzt werden können. Weiterhin sind 

keine Natura-2000-Gebiete von der Maßnahme betroffen. Die Abstimmung der 

naturschutzfachlichen Planungen zwischen der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) und 

dem Landschaftsplaner läuft.  

5.6.2 Landschaft 

Auf die Landschaft sind im Allgemeinen keine negativen Auswirkungen zu erwarten.  

 

Auf eine dauerhafte Absenkung der Flutmulde wird verzichtet, wodurch keine 

zusätzlichen Einschränkungen der derzeit landwirtschaftlich genutzten Fläche zu 

erwarten sind. 

5.6.3 Fischerei 

Relevante Auswirkungen auf die Fischerei sind im Vergleich zum Bestand nicht zu 

erwarten. Durch die dauerhafte Einhaltung des Stauziels und der einhergehenden 

Erhöhung des Wasserspiegels im Oberwasser vergrößert sich die Wasserfläche im 

Rückstaubereich.  

Positiv anzumerken ist die sich teilweise wieder einstellende Beschickung der 

Altwasserarme.  

5.7 Wohnungs- und Siedlungswesen 

Auswirkungen auf Wohnungs- und Siedlungswesen sind nicht zu erwarten. 

5.8 Öffentliche Sicherheit und Verkehr 

Negative Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit und den Verkehr sind nicht zu 

erwarten. Im Gegenteil, diese Bereiche werden durch eine Absenkung des 

Wasserspiegels im Hochwasserfall sogar verbessert. 

5.9 Anlieger und Grundstücke 

Größere Auswirkungen auf Anlieger und Grundstücke sind nicht zu erwarten.  
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6. Rechtsverhältnisse 

6.1 Unterhaltspflicht betroffener Gewässerstrecken 

Bei der Unterhaltungspflicht der betroffenen Gewässerstrecke sind keine Änderungen 

vorgesehen.  

6.2 Unterhaltspflicht und Betrieb der baulichen Anlagen 

Siehe  

Anlage 9 Bauwerksverzeichnis 

 

Aktuell befindet sich das Schützenwehr in der Unterhaltungslast der 

Triebwerksbetreiberin. Vorhabensträger beantragt mit Einreichen der 

Genehmigungsunterlagen, dass Unterhaltungslast für Schützenwehr während Bauphase 

auf Vorhabensträger übertragen wird.  

 

Grundstückseigentümer ist der Freistaat Bayern.  

 

Gemäß § 36 Absatz 2 WHG sind Stauanlagen nach den allgemein anerkannten Regeln 

der Technik zu betreiben und zu unterhalten; die Anforderungen an den 

Hochwasserschutz müssen gewahrt sein. Der Vorhabensträger fordert, dass das 

Schützenwehr von der Triebwerksbetreiberin in einem funktionsfähigen Zustand 

übergeben wird. Eingehende Einweisung durch die Triebwerksbetreiberin ist hierzu 

erforderlich. Es ist dabei die Funktionsfähigkeit der Schützen nachzuweisen (Ziehen der 

Schützen). Der Triebwerksbetreiberin stehen jedoch keine Schadenersatzansprüche zu, 

weder bei Schäden durch ein eventuelles Hochwasser während der Bauphase noch bei 

anschließendem Unterstau ihrer Triebwerksanlage. Es ist damit zu rechnen, dass sich die 

Wehranlage unter dem Druck der Wassermassen verformt und nach einem Hochwasser 

nicht mehr voll funktionsfähig ist (z. B. Einsetzen der Schützentafeln nicht mehr 

möglich).  

 

Die Unterhaltungslast für die verbleibende nördliche Wehrmauer (nicht nur das 

Ausleitungsbauwerk KA II) ist in den Wasserrechtsunterlagen zu regeln. Die 

Unterhaltungslast sollte den Freistaat Bayern allenfalls für den vom Erddamm 

überschütteten Bereich betreffen. 

 

Bei nicht voll funktionsfähigem Schützenwehr übernimmt der Freistaat Bayern bis zum 

Abbruch bzw. bis zur Bautätigkeit am Schützenwehr keine Haftungsansprüche, diese 

bleiben bis dahin bei der Triebwerksbetreiberin.  

 

Objekt Unterhaltspflicht 

aktuell Ersatzbau aktuell zukünftig 

Klappenwehr  Schlauchwehr Freistaat Bayern Freistaat Bayern 

Schützenwehr festes Bauwerk Triebwerksbetreiberin Freistaat Bayern 

Fischwanderhilfe - Triebwerksbetreiberin Triebwerksbetreiberin 

Tabelle 4: Unterhaltspflicht an den Bauwerken, Übergang Unterhaltspflicht 

6.3 Beweissicherungsmaßnahmen 

Gemäß der mit der Triebwerksbetreiberin geschlossenen Vereinbarung wird im Rahmen 

einer Beweissicherung vor Beginn der Maßnahme der Zustand der angrenzenden 

Gebäude und Grundstücke einschließlich Vegetation und Verkehrswege ermittelt und 
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festgehalten. Dadurch können evtl. später festgestellte Veränderungen oder Schäden 

eindeutig zugeordnet werden. 

Eine Beweissicherung und weitere Untersuchungen bezüglich möglicher 

Grundwasserveränderungen sind aus Sicht des Vorhabensträgers nicht erforderlich. 

6.4  Eigentumsverhältnisse, privatrechtliche Verhältnisse berührter 
Grundstücke und Rechte, Grunderwerb 

Die Triebwerksbetreiberin besitzt ein Altrecht (Stauhöhe: 1,31 m, Stauziel  

397,62 müNN, Abfluss 1,62 m³/s). 

Der Triebwerksbetreiberin wurde zudem eine wasserrechtliche Erlaubnis für den Betrieb 

der Anlage bis zum 31.12.2039 erteilt.  

Da in die Rechte der Triebwerksbetreiberin eingegriffen wird, ist eine Vereinbarung des 

Freistaates Bayern mit der Triebwerksbetreiberin erforderlich, in der insbesondere 

Beteiligtenleistungen, Grunddienstbarkeiten und Nutzungsrechte während der Bauphase 

geregelt werden. Diese Vereinbarung mit Stand vom 08.11.2017 wurde von der 

Triebwerksbetreiberin unterzeichnet.  

Dauerhafte Geh- und Fahrtrechte werden entsprechend Vereinbarung mit 

Triebwerksbetreiber aus 2017 durch Eintragung einer Grunddienstbarkeit im Grundbuch 

gesichert. Eine dauerhafte Aufrechterhaltung der Wegeverbindung über den 

Triebwerkskanal als Zugänglichkeit für Wehrbedienung mit notwendigen Gerätschaften 

ist durch den Triebwerksbetreiber sicherzustellen. Die Wege und die Brücke sind 

dauerhaft in entsprechendem Zustand zu halten (mit entsprechender 

Bauwerksüberwachung). Die Triebwerksbetreiberin räumt dem Freistaat Bayern ein 

unwiderrufliches Stromleitungsrecht sowie ein Geh- und Fahrtrecht ein. Das 

Stromleitungsrecht wird dem Vorhabensträger im Ausübungsbereich des Geh- und 

Fahrtrechts eingeräumt und dient zur unabhängigen Versorgung des geplanten 

Schlauchwehres mit Strom (siehe Anlage 10.1 sowie 10.2).  

Für die Baumaßnahme werden neben den Grundstücken, die sich im Eigentum des 

Freistaates Bayern befinden – z.B. das Gewässer Rott – auch weitere Flächen zur 

vorübergehenden Nutzung oder auch dauerhaft beansprucht. Grunderwerb war bei 

Abschluss der Vereinbarung nicht vorgesehen, ist jedoch auf Grund der angepassten 

Planungen erforderlich (siehe Abschn. 4.4.2 und Anlage 10.1 sowie 10.2). Geringfügiger 

Grunderwerb ist notwendig, weiterer Grunderwerb von zusammenhängenden Flächen 

erscheint teilweise sinnvoll (Ausgleichsflächen, Hochwasserabflussbereich, 

Lagerflächen). Regelungen zu temporären Eingriffsflächen sind anzustreben. 

Siehe dazu 
 

Anlage 10.1 Grundstücks-/ Grunderwerbsverzeichnis    
Anlage 10.2 Var. A2b Lageplan Baufeld / Grunderwerb 1 : 1.000 422 – 46f 
Anlage 10.3 Lageplan Grundstücksverzeichnis 1 : 2.000 422 – 130 

 

6.5 Gewässerbenutzungen 

Gewässerbenutzungen, abgesehen von denen der Triebwerksbetreiberin, werden durch 

das Vorhaben nicht berührt.  

Für den funktionsmäßigen Betrieb der Schlauchwehranlage sind abhängig von den 

Einflüssen unregelmäßig diverse Maßnahmen durchzuführen, z. B.  

- Gewässerunterhaltung (z. B. Stauraumräumung),  

- Bauwerksprüfung/ Revision/ Sanierungsmaßnahmen am Wehr im Rahmen des 

regelmäßigen Wehrbetriebs und -unterhalts.  

Dazu muss auch außerhalb von Hochwässern das Schlauchwehr gelegt werden; dies soll 

ohne eigenständiges Wasserrechtsverfahren erfolgen.  
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Die vorgenannten Maßnahmen sind vom Triebwerksbetreiber ohne Entschädigung zu 

dulden.  
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7. Durchführung des Vorhabens 

Nach Genehmigung des Vorhabens und erfolgreichem Grunderwerb sind die Planungen 

fortzuführen.  

 

Die Durchführung des Vorhabens ist in mehrere Bauphasen gegliedert, welche in Abschn. 

4.5.4 erläutert werden. 

 

Eine zeitnahe Durchführung des Vorhabens in einem Bauabschnitt ist anzustreben.  

 

Unter normalen Umständen geht der Vorhabensträger von einer 12-monatigen Bauzeit 

aus. Die Dauer der maßgeblichen temporären Eingriffe ins Gewässer (Baustraße etc.) 

wird auf ca. 8 Monate veranschlagt. Eventuell auftretende unvorhergesehene 

Hochwasserereignisse und Risiken können die Bauzeit verlängern. 

 

Gewisse Arbeiten sollten möglichst in der Jahreszeit außerhalb der Hochwassersaison 

ausgeführt werden. Da der Abfluss der Rott bei Starkregenereignissen im Einzugsgebiet 

sehr schnell ansteigen kann, ist diesem Umstand erhöhtes Augenmerk zu schenken. 

Durch die kurze Vorwarnzeit von ca. 6 h können bei signifikant erhöhten Rott-Abflüssen 

nach intensiven Regen nur geringfügige Maßnahmen zur Sicherung getroffen werden. 
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8. Kosten 

Siehe  
 

Anlage 8 Kostenberechnung  

 

Die Gesamtkosten des Projektes betragen gem. Kostenberechnung ca. 3.127.000 € 

brutto. 

 

Die Gesamtkosten ohne Grunderwerbskosten betragen ca. 2.983.000 € brutto. 

 

Hinweis:  

Für die Lagerung des mobilen Dammbalkensystems ist kein Baukostenansatz enthalten. 

Folgekosten für die Lagerung sind im Abschn. 4.4.5 aufgeführt. 
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9. Sonstige Hinweise 

Die Stadt Eggenfelden und die lokale Feuerwehr sind insbesondere für den 

Hochwasserfall vom Vorhaben zu informieren.  

Der unterirdischen Gewässerkreuzungen gem. Abschnitt 3.9.1 sind bei der 

Ausführungsplanung zu beachten. Kläranlagenablauf und Gerner Bach-Verrohrung sind 

neben weiteren Rohren mit unbekanntem Verlauf zu erkunden.  

Die Kläranlagenablaufleitung DN 400, die über das Flurstück Fl.Nr. 805 führt, und den 

Kläranlagenauslauf unterhalb der Restwasserstrecke in die Rott führen soll, soll nach 

Plänen der Stadt Eggenfelden im Zuge der Wehrsanierung ggf. saniert bzw. erneuert 

werden. Die geplante Erneuerung der Leitung habe lt. Stadt keine Auswirkungen auf die 

Baumaßnahme des Freistaates.  

Das Schützenwehr soll mit Maßnahmenbeginn in einem funktionsfähigen Zustand von 

der Triebwerksbetreiberin an den Vorhabensträger übergeben werden. 

Beweissicherungsmaßnahmen sind zu veranlassen. 

Im Zuge der Ausführungsplanung ist festzulegen, wer bei eintretendem 

Hochwasserereignis für das Ziehen der Dammbalkentafeln und deren Unterhalt 

zuständig ist (vgl. Abschn. 4.5.4 und 4.7.3).  

Gemäß der mit der Triebwerksbetreiberin geschlossenen Vereinbarung wird im Rahmen 

einer Beweissicherung vor Beginn der Maßnahme der Zustand der angrenzenden 

Gebäude und Grundstücke einschließlich Vegetation und Verkehrswege ermittelt und 

festgehalten. Dadurch können evtl. später festgestellte Veränderungen oder Schäden 

eindeutig zugeordnet werden (siehe Abschn. 6.3).  

Die Lagerung der Revisionsverschlüsse des neuen Schlauchwehres ist vor Bauausführung 

abschließend zu regeln.  

Es ist eine Betriebsvorschrift zur Wehranlage zu erstellen.  
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